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A) FESTSETZUNGEN  
 (Die Nummerierung erfolgt analog § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

1. Art und Maß der Nutzung 

1.1 WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
1.2  Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die maximal überbaubare 

Fläche, die maximale Geschossfläche und durch die festgesetzte 
Zahl der Geschosse fixiert: 

  Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO): max. 0,35 und 
  Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO): max. 0,50 
  Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen 

einschließlich der zugehörigen Treppenräume und einschl. ihrer 
Umfassungswände sind bei Ermittlung der Geschoßfläche 
mitzurechnen. 

1.3 U+D Unter-, Erd- u. Dachgeschoss, max. 2 „Vollgeschosse“  
1.4 II max. 2 „Vollgeschosse“  
  (redaktioneller Hinweis zum Begriff „Vollgeschoss“:  

Auf die Überleitungsvorschrift des Art. 83 Abs. 7 BayBO wird verwiesen.) 

2. Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

2.1  Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen 
festgesetzt: 

  Baugrenze gemäß   § 23 Abs. 3 BauNVO 
  Wintergärten dürfen die Baugrenze max. 2,0 m, insgesamt jedoch max. mit 

12 m² Grundfläche, überschreiten. 
2.2 o Für den gesamten Geltungsbereich ist die offene Bauweise 

festgesetzt. 
2.3  Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. 
2.4 Die Zahl der Wohneinheiten wird auf  

max. 2 WE/Wohngebäude begrenzt.  
2.5  Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO bis max. 50 m³ Brutto-

Rauminhalt und einer Gesamtlänge von max. 5 m je Grundstücks-
grenze sind auch außerhalb der Baufenster in Grenz- bzw. 
grenznaher Bebauung zulässig, wenn die Anforderungen nach Art. 6 
Abs. 9 und Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 BayBO erfüllt werden. 

3. entfällt 

4. Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebengebäude 

4.1  Flächen-Umgrenzung für Garagen,  
ebenfalls zulässig sind Garagen innerhalb der Baugrenzen. 

  Soweit mit nach GaStellV zulässiger Rampenneigung realisierbar, 
sich Garagen auch im Untergeschoss der Wohngebäude zulässig.  

  Nachbargaragen in Grenzbebauung sind mit einheitlicher Dachform 
auszubilden. Die Straßenfront muss trauf- und profilgleich ausgebildet 
werden. Der zuerst eingereichte Bauantrag ist bindend.  

4.2  Garagenzufahrt in Pfeilrichtung, Stauraumtiefe mind. 5,0 m 

4.3  Fläche für Stellplätze, Stellplatztiefe mind. 5,0 m  

4.4  Folgender Stellplatzschlüssel pro Wohneinheit wird festgesetzt: 
  mind. 2,0 Stellplätze pro Wohneinheit, 

die Garagenzufahrt kann als Stellplatz nicht angerechnet werden. 
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5.-10. entfällt 

11. Verkehrsflächen und Erschließung 

11.1  Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

11.2  Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
verkehrsberuhigter Bereich  

11.3  Vorhaltung als öffentliche Fläche für evtl. spätere Anbindung 
einer Baugebietserweiterung, ohne Oberflächenversiegelung  

11.4  Parkplätze öffentlich 
  Die Parkplätze sind aus wasserdurchlässigen Belägen wie Rasenfu-

genpflaster, Rasengittersteinen, Schotterrasen oder wassergebun-
dene Decken anzulegen. 

11.5.1  Verkehrsfläche öffentlich, Gehweg 

11.5.2  Bereich ohne Ein- oder Ausfahrt zur Kreisstaße Mü 7 

11.6  entfällt  
 
11.7  Öffentlicher Mehrzweckstreifen für Ver- u. Entsorgungsleitungen;  

die Anlage erfolgt als Erschließungsmaßnahme durch die Gemeinde,  
Nutzung und Pflege wird den Angrenzern durch Kaufvertrag übertra-
gen. 

11.8  Private, nicht einzufriedende Flächen als straßenseitige Vorgarten-
zone mit Pkw-Stellplätzen, Hauszugang und Garagenzufahrt.  
Diese Vorgartenbereiche sind von den Grundstückseigentümern gärt-
nerisch anzulegen und in gepflegtem Zustand zu halten. 

11.9  Grundstückszugänge und -zufahrten, Fußwege, Stellplätze und Gara-
genvorplätze sind funktionsabhängig so zu befestigen, dass ein mög-
lichst geringer Abflussbeiwert erreicht wird. Wasserdurchlässige Be-
läge wie Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen und 
wassergebundene Decken sind zu bevorzugen.  

12. entfällt 

13. Führung von Versorgungsanlagen und Leitungen 

13.1  Trafostation 
 
14. entfällt 
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15. Grünordnung (integriert von LArch.) 
15.1                              Öffentliche Grünflächen 

15.1.1 Baum, neu zu pflanzen 
 Auf den öffentlichen Grünflächen sind Bäume gemäß Planzeichen 

und Artenliste 15.4 zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen.  
15.1.2 Grünstreifen, neu anzulegen  
 Die Grünstreifen sind als Pflanzflächen, Rasen oder Wiese (Mahd 2x 

pro Jahr) mit gebietsheimischem, regionalem Saatgut anzulegen und 
dauerhaft zu pflegen. Zugunsten von Grundstückszufahrten können 
die Grünstreifen in der erforderlichen Breite durch Schotterrasen oder 
Pflaster unterbrochen werden. 

15.2 Private Grünflächen 

15.2.1 Baum, neu zu pflanzen 
Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 200m² Grund-
stücksfläche mindestens ein Baum gemäß Artenliste 15.4 zu pflanzen 
und dauerhaft zu pflegen. Für die Baumstandorte enthält die Plan-
zeichnung teilweise einen Vorschlag, der jedoch nicht verbindlich ist. 
Die Baumstandorte können gemäß der individuellen Gartengestal-
tung verschoben werden.  

15.2.2 Ortsrandeingrünung  
 Entlang der Nordgrenze ist eine 4m breite und entlang der Südgrenze 

(Parzelle 1 und 2) eine 7m breite arten- und strukturreiche Hecke als 
Ortsrandeingrünung zu pflanzen. Es sind Sträucher und Bäume ge-
mäß Artenliste 15.4 zu pflanzen. Innerhalb der Fläche sind Versiege-
lungen, Materialablagerungen und bauliche Anlagen jeder Art, mit 
Ausnahme von Einfriedungen, unzulässig. Ausgefallenen Pflanzen 
müssen ersetzt werden. Die Eingrünung ist als Ortsrandeingrünung 
dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

15.2.3 Unversiegelte Flächen auf privaten Grundstücken sind zu begrünen, 
gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Mindestens 10% 
der Grundstücksfläche sind mit heimischen Sträuchern gemäß Arten-
liste zu bepflanzen. 

15.3 Allgemein   

15.3.1 Die Gehölzpflanzungen sind in der Vegetationsperiode nach Errich-
tung des Gebäudes vorzunehmen. 

15.3.2 Flachdächer sind extensiv zu begrünen. 
15.3.3 Fassaden mit einem Fensteranteil unter 5% sind zu mindestens 20% 

mit ausdauernden Rankpflanzen und Kletterpflanzen gemäß Artenliste 
15.4 zu begrünen.  

15.4 Artenliste   

Die zu pflanzenden Gehölzarten sind nachfolgenden Artenlisten 
zu entnehmen. Es sind autochthone (gebietsheimische) Gehölze zu 
verwenden. 
Mittelgroße Bäume: 
Größe mind. 3xv., H., mDB., STU 12-14 cm 
Acer platanoides - Spitzahorn 
Alnus incana - Grauerle 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Corylus colurna - Baumhasel 
Prunus avium - Vogelkirsche  
Kleinbäume: 
Größe mind. 3xv, H., mDB., STU 12-14 cm 
Acer campestre - Feld-Ahorn 
Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne 
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Cornus mas - Kornelkirsche 
Fraxinus ornus – Blumenesche 
Prunus mahaleb - Steinweichsel 
Prunus padus - Traubenkirsche 
Pyrus pyraster -  Wildbirne 
Sorbus aria - Mehlbeere 
Sorbus aucuparia – Eberesche 
Obsthochstämme in lokaltypischen Sorten: 
Größe mind. 3xv., H., mDB., STU 12-14 cm 
Sträucher: 
Größe mind. 2xv., oB., 60-100 cm 
Cornus mas - Kornelkirsche 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Hasel 
Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Hippophae rhamnoides - Sanddorn 
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa - Schlehe 
Rosa in Arten - Wildrosen in Arten 
Rubus in Arten - Brombeere, Himbeere in Arten 
Salix in Arten - Weiden in Arten 
Sambucus nigra - Holunder 
Viburnum opulus - Schneeball 
Rank- und Kletterpflanzen: 
Clematis in Arten und Sorten - Waldrebe in Arten und Sorten 
Hedera helix - Efeu 
Lonicera in Arten - kletternde Heckenkirsche in Arten 
Rosa in Sorten - Kletterrosen in Sorten 
Vitis in Arten - Weinrebe in Arten 
Negativliste: 
Pflanzungen aus Thuja (Lebensbaum), buntlaubigen Gehölzen 
und Nadelgehölzen sind nicht erlaubt 

16.-25. entfällt 

26. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  (integriert von LArch.) 

  Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13b Satz 1 
BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß §§ 13 
Abs.3 u. 13a Abs. 1 BauGB abgesehen. Die laut B-Plan zulässigen 
Vorhaben begründen keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 
Schutzgüter. 

  Da die im Bebauungsplan „Am Südhang“ festgesetzte Ausgleichsflä-
che teilweise überplant wird, wird für diese Ausgleichsfläche ein Er-
satz erforderlich. Es handelt sich im Bestand um eine extensiv ge-
nutzte Streuobstwiese (ca. 5 Jahre alt) mit einem relativ mageren, 
mäßig artenreichen Grünlandbestand. 

  Auf Grund der Wertigkeit der bereits bestehenden Ausgleichsfläche 
wird ein Kompensationsfaktor von 1:1,2 festgelegt. Bei einem Faktor 
von 1,2 ergibt sich bei einer Fläche von 2975 m² eine Ausgleichsflä-
che von 3570 m². 
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  Die Ausgleichsfläche wird künftig im Süden des Baugebiets auf Flur-
nummer 160/7Teilfläche ausgewiesen. Die Fläche wird zu einer 
Obstwiese entwickelt. 

 
Ausgleichsfläche für Bebauungsplan „Am Südhang“ (Fl.Nr. 160/23 -T und 160/37-T), Gesamt 2975 m² 
 

Die Fläche von 3570 m² wird auf dem Flurstück 160/7 Teilfläche aus-
geglichen. Bei der Fläche handelt es sich um eine intensiv landwirt-
schaftlich genutzte Fläche. Die Fläche wird zu einer Wiese mit Obst-
bäumen entwickelt.       

26.1  Als Entwicklungsziel wird eine Streuobstwiese mit extensiver Nutzung 
festgelegt. Die Ausgleichsfläche ist extensiv zu pflegen und darf nicht 
gedüngt werden. Sie hat eine Größe von 3570 m².    

26.2  Es werden Obsthochstämme gemäß Planzeichen und Pflanzliste ge-
pflanzt. Die Obsthochstämme sollen im Mindestabstand von 7 bis 10 
Metern gepflanzt werden. 

26.3  Auf der Ausgleichsfläche ist eine extensive Wiese anzulegen. Dabei 
wird das vorhandene Grünland ausgehagert. In der Aushagerungs-
phase (1Jahr) wird das Grünland so oft wie möglich gemäht (5-
10mal). Zeitgleich ist d as Grünland mit regionalem Saatgut zertifizier-
ter Herkunft (Produktionsraum 8 Alpen und Alpenvorland Herkunfts-
region 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) nach zu säen. 
Es ist gebietsheimisches Saatgut mit mind. 50 % Kräuteranteil zu 
verwenden und eine fachgerechte Ansaat durchzuführen (Ansaat-
dichte mind. 3 g/m²). 

26.4  Nach der Aushagerungsphase wird die extensive Wiese wie folgt ge-
pflegt: 1. Schnitt Anfang/Mitte Juni, 2. Schnitt ca. 8 Wochen drauffol-
gend, das Mähgut ist abzutransportieren, bei jeder Mahd sind in der 
Lage wechselnde Bracheanteile (ca. 10%) zu belassen, kein Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmittel, vorzugsweise Einsatz von 
schneidendenden Mähgeräten (z.B. Messerbalken), eine Beweidung 
ist nur im Einvernehmen mit dem Landratsamt Mühldorf a. Inn - unte-
re Naturschutzbehörde zulässig. 
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26.5  Ausgefallene Gehölze müssen ersetzt werden.    
26.6  Die Ausgleichsfläche ist mit Pflöcken oder einem Zaun ausreichend 

zu markieren. 
26.7  Die Ausgleichsfläche ist dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zu 

melden.    

27. Geltungsbereich 

  Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

28. Vermassung 
  Vermassung in Metern, z.B. 4,5 m 

29. Bauliche Gestaltung 

  In Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gem. Art. 81 BayBO zur 
baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen. 

  Höhenentwicklung der Gebäude: 
29.01  Am südlichen (Parz.-Nrn. 1 bis 2) und nördlichen (Parz.-Nrn. 14 bis 

19) Rand des Baugebietes sind auf den Eingrünungsflächen Verän-
derungen des natürlichen Geländeverlaufes durch Abgrabungen und 
Anschüttungen unzulässig.  

29.02  Sämtliche baulichen Anlagen sind so zu errichten, dass Veränderun-
gen der natürlichen Geländeoberfläche max. im Rahmen der beige-
hefteten Höhenschnitte erfolgen.  

 Im hängigen Gelände sind durch Anschluss-Zwänge an Bauwerke 
und öffentliche Verkehrsflächen bedingte Veränderungen des natürli-
chen Geländeverlaufes bis max. 1,20 m Höhe zulässig. Sie sind 
gleichmäßig verlaufend über das gesamte Grundstück niveaugleich 
anzuschließen an talseitige und seitliche Grundstücksgrenzen zu öf-
fentlichen Flächen und zum äußeren Rand des Baugebietes. 

  Stützmauern aus Beton- oder Natursteinen (Tuffsteine, Kalkblöcke 
o.ä.) sind bis max. 1,20 m Höhe über Gelände zulässig.  
Größere Höhendifferenzen sind terrassenförmig in Höhensprüngen 
von max. 0,60 m abgestuft unter einem Böschungswinkel von max. 
45° auszubilden. Diese Stützmauern sind dauerhaft zu begrünen. 

29.03 Sämtliche Veränderungen am Gelände sind sowohl im Grundriss als 
auch in allen Ansicht- u. Schnittzeichnungen bis über die Grund-
stücksgrenzen hinaus exakt darzustellen und zu bemaßen. 

29.04  Die Höhenlage der Gebäude und Garagen wird wegen dem beweg-
ten Gelände bei allen Parzellen bezogen auf die max. zulässige 
Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoß über NN, entsprechend 
den Vorgaben in den beigefügten Höhenplänen u. Schemaschnitten, 
die Bestandteil dieses Bebauungsplanes sind, festgesetzt. 

  Abweichende Lösungen, z.B. seitlicher Gebäudezugang, Geschoss-
versatz (Split-Level o.ä.) sind zugelassen, wenn die in beigefügten 
Schemaschnitten dargestellte Baukörpereinbindung erfüllt und die 
festgesetzte Wandhöhe nicht  überschritten wird. 

  Zwischen den Baukörpern innerhalb der Baufenster mögliche Gara-
gen, ohne NN – Festsetzung der Höhenlage sind der Höhenlage am 
Straßenrand anzupassen.  

  Zur Sicherstellung der Einhaltung der Höhenlage der Wohn- und Ne-
bengebäude wird im Sinne von Art. 68 Abs. 6 Satz 2 BayBO eine Ab-
nahme der Absteckung und Höhenlage (Schnurgerüstabnahme) 
durch einen von der Gemeinde beauftragten Vermessungs-Ingenieur 
vor dem Humusabtrag mit einer zusätzlichen Kontrolle nach Herstel-
lung der Bodenplatte bzw. Kellerdecke festgesetzt. 

4.5
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  Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses soll auf der Hang-

seite mindestens 25 cm über Oberkante Gelände errichtet werden 
und bis zu dieser Höhe sind die Gebäudeanschlussflächen inkl. aller 
Öffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Durchführungen etc. wasser-
dicht und auftriebssicher auszubilden. 

29.05  Die Wandhöhe bemisst sich wegen der Geländeunterschiede ab 
Oberkante-Erdgeschoss-Fertigfußboden bis UK-Dachsparren an der 
traufseitigen Gebäudeaußenwand und wird wie folgt festgesetzt: 

  U+D max. 4,00 m 

  II max. 5,50 m 

  Für Bemessung der Abstandsflächen ist die in Art. 6 Abs. 4 BayBO 
definierte Wandhöhe ab OK- Gelände maßgeblich. 

29.06  Gestaltung des Daches: 
  Es sind nur Satteldächer zulässig,  

die Dachflächen sind rechteckig auszubilden, Dacheinschnitte sind 
unzulässig, der Dachfirst muss in Längsrichtung der Gebäude verlau-
fen und ist in Gebäudemitte zu legen. 

  Firstrichtung einzuhalten bei Parz.-Nrn. 14 u.15 

29.07  Die Dachneigung wird von 20 bis max. 30 Grad festgesetzt,  
ungleiche Neigungswinkel der Dachflächen sind unzulässig.  

29.08  Als Dacheindeckung sind für Wohngebäude naturrote, rotbraune oder  
grau getönte Ziegel oder Dachsteine zulässig. 

  Neben Satteldächern sind für Garagen und Nebengebäude auch 
Flachdächer sowie flach geneigte Sattel- oder Pultdächer mit Nei-
gung < 10°, mit Extensivbegrünung, Faserzementplatten oder be-
schichteten Profilblechen zulässig; 

  für Anbauten (Wintergärten o.ä.) sind auch Glasdächer zulässig.
  

  Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf Dächern sind zulässig, 
die Dachkanten dürfen nicht überschritten werden. 

29.09.1  Dachterrassen auf Garagen und Nebengebäuden sind unzulässig. 
29.09.2  Dachgauben sind unzulässig. 
29.10  Pro Haus ist max. 1 Quer- bzw. Zwerchgiebel zulässig.  
  Die Quergiebelbreite darf max. 1/3 der Gebäudelänge betragen,  

der Quergiebel-First muss mind. 0,50 m unter dem Hauptgebäude-
First liegen. 

  Einfriedungen: 
29.11  Bei mit nebenstehendem Planzeichen gekennzeichneten Flächen 

(siehe Ziff. 11.8) darf die Einfriedung erst auf der grundstückseitigen 
Begrenzungslinie errichtet werden. 

29.12  Einfriedungen sind nur bis zu einer maximalen Höhe von 1,0 m zuläs-
sig als Holzzäune, sowie als Maschendraht- oder Metallgitterzäune 
mit Hinterpflanzung aus heimischen Sträuchern.  

  Alle Einfriedungen sind mit mindestens 10 cm Bodenfreiheit herzu-
stellen. Einfriedungssockel, die über das Gelände herausragen,  
sind unzulässig. 

29.13  Einfriedungen und/oder Hecken zu angrenzenden, landwirtschaftlich 
genutzten Flächen an der nördlichen Baugebietsgrenze sind nur mit 
mind. 1 m Abstand von der Grundstücksgrenze zulässig. 
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B) NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 

  Bestehende Grundstücksgrenzen 

  Aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

  Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen im Rahmen einer  
geordneten städtebaulichen Entwicklung 

  Geltungsbereich der angrenzenden B-Pläne  
„Rohrbacher-Straße“ und „Am Südhang“ 

  Höhenschichtlinie, z.B. 478,00 NN 

 160/6 Flurstücknummer, z.B. 160/6, 

  Vorhandene Wohngebäude 
 

  Vorhandene Nebengebäude 
 

  Vorgeschlagene Bebauung 
 

  Parzellen-Nummer, z.B. 3 

Erschließungs- 
voraussetzungen: Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversor-

gungsanlage sowie an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage an-
zuschließen. 

 Die Stromversorgung der Häuser erfolgt durch Erdkabelanschluss.  
Beseitigung von Oberflächenwasser 

  Anfallendes Niederschlagswasser der Parz.-Nrn. 1 und 2 ist über  Re-
genwasser- Rückhalteschächte mit gedrosselter Ableitung in den öf-
fentlichen SW-Kanal einzuleiten.  
Pro 100 m² Dach-/Hoffläche sind mindestens 3 m³ Volumen u. max. 
0,2 l/s Drosselabfluss für die Regenwasserrückhaltung erforderlich. 

   Anfallendes Niederschlagswasser der Parz.-Nrn. 3 bis 19 ist in den 
öffentlichen Regenwasserkanal einzuleiten.  
Die Regenwasser-Entwässerung ist im Bauplan darzustellen. 

Hinweise zur  
Hangbebauung und  möglichen Gefahren aus Starkregenereignissen: 

 Das Baugebiet befindet sich in hängigem Gelände. Das Gelände fällt 
vom höchsten bis zum tiefsten Punkt nach Norden, Osten und Süden 
im Mittel um ca. 5 bis 7 m ab.  

 Auf den Höhenplan und die Schemaschnitte mit Geländehöhen und 
die Ausführungen in Ziff. 2 der Begründung „Angaben zum Plange-
biet“ (s. Seite 12) sowie nachfolgende Empfehlungen zur Vermeidung 
evtl. Folgeschäden wird ausdrücklich hingewiesen: 
Im Planungsgebiet muss bedingt durch die Hanglage und „Starkrege-
nereignisse“ (Gewitter, Hagel etc.) mit flächenhaftem Abfluss von 
Wasser (und evtl. Schlamm sowie Erosionserscheinungen) und flä-
chiger Überflutung von Straßen und Privatgrundstücken gerechnet 
werden. Daher sind für sogenannte „Starkregen-Ereignisse“, die be-
dingt durch Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zuneh-
men und flächendeckend auch in ebenem Gelände auftreten  
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können, auf den Baugrundstücken entsprechende Vorkehrungen ge-
gen wild abfließendes Wasser zu treffen.  
Wohngebäude und Garagen sollen so errichtet werden, dass zwi-
schen den Baukörpern das Oberflächenwasser ungehindert ablaufen 
kann. Zur Vermeidung evtl. Folgeschäden aus der genannten Ge-
fährdung wird den Bauherrn empfohlen, die Gebäude so zu errichten 
und die Gartengestaltung so vorzunehmen, dass der Abfluss des 
Niederschlagswassers vom Gebäude weg orientiert ist und Außen-
wände und Lichtschächte oder sonstige Öffnungen entsprechend ab-
gedichtet und abgesichert werden.  
Dabei soll lt. WWA- Empfehlung die Rohfußbodenoberkante der Ge-
bäude im EG mindestens ca. 25 cm über OK- Gelände bzw. Straße 
liegen und bis zu dieser Höhe die Keller inkl. aller Öffnungen, Licht-
schächte, Zugänge, Installationsdurchführungen u.dgl. wasserdicht 
und auftriebsicher ausgebildet werden und Lichtgräben für Kelleraus-
bauten so konstruiert sein, dass weder Grund- noch Oberflächen-
wasser zutreten kann. 
Auf die Möglichkeit zum Abschluss einer Elementarschadensversi-
cherung (Flyer des STMUV „Voraus denken – elementar versichern“ 
www.elementar-versichern.de und die Empfehlungen der „Hochwas-
serschutzfibel des Bundesbauministeriums“ www.fib-
bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser wird ergänzend hingewiesen. 

Regenerative  
Energien: Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß LEP 6.2.1 Z erneuerbare 

Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind (vgl. auch RP 
18 B V 7.1 Z, 7.2 Z). Für neu zu erstellende Gebäude sollte zumin-
dest eine Teilversorgung aus regenerativen Energiequellen (z.B. 
Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Photovoltaik o.ä.) erfolgen.  

 Bezüglich Förderung regenerativer Energien wird empfohlen, sich 
vorab mit dem Landratsamt Mühldorf am Inn und dem Wasserwirt-
schaftsamt Rosenheim abzustimmen, da der geologische Aufbau und 
die Grundwasserverhältnisse des Standorts entscheidend die grund-
sätzlichen Möglichkeiten der thermischen Nutzung des Untergrundes 
bestimmen. 

Immissionen:  Die Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen ist ohne Einschränkungen zu dulden, sofern diese nach ortsüb-
lichen Verfahren und guter fachlicher Praxis durchgeführt wird. 

Grünordnung: Die Grenzabstände laut Nachbarrechtsgesetz sind zu beachten gem. 
Art. 47 und 48 des Ausführungsgesetzes zum BGB vom 20.07.1982 
(Grenzabstand von Bäumen, Sträuchern usw.). 

Artenschutz: Wahl geeigneter Leuchtkörper und Verzicht auf Beleuchtung 
Durch ungünstige Leuchtkörper und eine maximale Beleuchtung kön-
nen nachtaktive Fluginsekten, insbesondere auch Nachtfalter, in grö-
ßerer Entfernung durch die Lichtquellen angelockt werden. Damit 
kann in gewissem Maße naturschutzfachliche Angaben zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) eine Veränderung des Nah-
rungsangebotes innerhalb angestammter Jagdgebiete von Fleder-
mausarten einhergehen. Durch den Verzicht auf Weißlicht oder Ku-
gellampen und die Verwendung von Natriumdampf-Hochdrucklampen 
(NAV T) oder LED-Leuchten statt von Leuchtmitteln mit UV-Anteil, 
der richtigen Platzierung bzw. Abschirmung der Beleuchtungsanlagen 
„nach hinten“ mit nach unten gerichteten Lichtkegeln ohne Streuwir-
kung, kann eine gravierende Einstrahlung in benachbarte Jagdgebie-
te verhindert werden.  
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 Mit die geringste Anlockwirkung haben LED-Lampentypen mit warm-
weißen LED-Lampen unter 3000 K (BUND FÜR UMWELT UND NA-
TUR-SCHUTZ DEUTSCHLAND „Insektenfreundliche Leuchtmittel“). 

 Die Beleuchtungseinrichtung an der geplanten Erschließungsstraße 
soll, sofern sicherheitstechnisch möglich, auf das minimal notwendige 
Maß reduziert werden. Vor allem eine in Richtung der angrenzenden 
Gehölzbestände gerichtete Beleuchtung und damit verbundene Ab-
strahlung in die Umgebung muss vermieden werden. Die Lam-
pengehäuse sollen vollständig abgeschlossen sein, um ein Eindrin-
gen von Insekten zu verhindern. Es sind Gehäuse zu verwenden, de-
ren Oberflächen nicht heißer als 60° C werden. Insgesamt soll auch 
darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Lampen und der 
Leuchtstärke sparsame Verwendung findet. 

 
 Zeitliche Beschränkungen zur Baufeldräumung 
 Um vermeidbare Verluste durch eine direkte Tötung/Verletzung oder 

auch Störungen von europarechtlich geschützten Vogelarten so weit 
wie möglich zu vermeiden, soll die Baufeldfreimachung zu Beginn der 
Maßnahmen nur außerhalb der Brutphase der Vögel im Zeitraum An-
fang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. 

 (siehe auch saP des Umweltbüros Scholz vom 17.7.2017) 

Meldepflicht:  Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Boden-
denkmäler der Meldepflicht an das Bay. Landesamt f. Denkmalpflege 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) gem. Art. 8 Abs. 1 u. 
2 BayDSchG unterliegen. Aufgefundene Gegenstände u. Fundort 
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach Anzeige unverändert zu 
belassen, wenn die UDB die Gegenstände nicht vorher freigibt oder 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Kartengrundlage: Amtliches Katasterblatt M 1 : 1000  
Digitale Flurkarte (DFK) von Gde.  15.01.2018 
Vermessungsamt Mühldorf a. Inn  Stand: ca. Juni 2017 

   Geländehöhen von IB- Behringer+Partner, Mühldorf v.  06.05.2016 
Maßentnahme:   Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; keine Ge-

währ für Maßhaltigkeit. Bei Vermessung sind etwaige Differenzen 
auszugleichen. 
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D) Begründung zur B-Planaufstellung 
der  GEMEINDE Niederbergkirchen   
 Vorentwurf 05.02.2018 Entwurf 08.08.2018 
  geändert    18.02.2019 
  geändert    16.12.2019 
  Satzung  15.06.2020 

 für das Gebiet:  “KOLLMANNSECK“   

1. Planungsrechtliche Voraussetzungen: 
 Der B-Plan wird nicht aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederbergkirchen 

mit 3. Änderung i.d.F.v. 21.01.2001 entwickelt.  
Der Planbereich ist dort als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt, er befindet sich 
daher planungsrechtlich im Außenbereich. 

 Im Rahmen des Bebauungsplans „Am Südhang“ wurden nördlich und südlich der 
Rohrbacher Straße Teilflächen der Fl.Nr. 160/23 (2.845 m²) und 160/37 (130 m²), ins-
gesamt 2.975 m², als Ausgleichsfläche (Streuobstwiese) festgesetzt. Die Ausgleichs-
flächen werden künftig im Süden des Baugebiets auf Flurnummer 160/7 nachgewiesen 
und realisiert. Die Fläche wird zu einer Streuobstwiese entwickelt.  

 Diese Bauleitplanung dient ausschließlich der Zulässigkeit von Wohnnutzungen im 
Sinne von § 4 Abs. 1 u. 2 BauNVO, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
und Bebauungsplangebiete nach § 30 BauGB anschließen.  
Der Schwellenwert von 10.000 m² für die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 
BauNVO wird nicht erreicht.  

 Netto-Bauland lt. Flächenaufgliederung = 12.980 m² 
bei GRZ 0,35 ergibt sich eine max. Grundfläche von 4.543 m²  < 10.000 m² 

 Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt daher als Bebauungsplan durch „Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen“ nach § 13b BauGB im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB. 

 Die Darstellung der B-Planfläche im Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederberg-
kirchen ist im Zuge der nächsten FNP- Änderung anzupassen. 

2. Angaben zum Plangebiet: 
 Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt zwischen dem östlichen Ortsrand von Nie-

derbergkirchen und dem Weiler Kollmannseck. Es schließt im Westen und Süden an 
vorhandene Bebauung an. Das im Westen und Süden angrenzende Baugebiet „Rohr-
bacher Straße“ ist größtenteils bereits bebaut, noch freie Grundstücke sind im Besitz 
von Privatpersonen und sollen zeitnah bebaut werden.  

 Das neue Baugebiet wird von Osten über die vorhandene Gemeindestraße und die 
Rohrbacher Straße erschlossen. Im Westen, Norden und Südosten geht das Baugebiet 
in die freie Kulturlandschaft über. 

 Das Plangebiet beinhaltet die Grundstücke mit den Fl-Nrn. 160/6, 160/23 und Teilflä-
chen der Fl-Nrn. 147, 147/1, 160/7 u. 120 der Gmkg. Niederbergkirchen. 

Das Gelände fällt um jeweils ca. 5-6 m nach Norden, Osten und Süden ab.  
Die von der Gemeinde für die Erschließungsmaßnahme beauftragte Baugrunderkun-
dung der Crystal-Geotechnik, Wasserburg v. 13.10.2016, Projekt-Nr. B 165045 
kann bei der Gemeinde informativ eingesehen werden.  
Laut dieser Baugrunderkundung wurde bis ca. 5,0 m unter GOK kein Grundwasser an-
getroffen. Allerdings ist stellenweise mit Schichtwasserbildungen zu rechnen, teilweise 
auch mit gespannten Grundwasserverhältnissen.  
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Eine Versickerung von Oberflächenwasser dürfte auf Grund dieser Erkenntnisse in den 
einzelnen Parzellen nicht möglich sein. Daher wird in der Baugrunderkundung hinsicht-
lich des Umgangs mit nicht schädlich verunreinigtem Oberflächenwasser die Errichtung 
von Rückhalteeinrichtungen empfohlen. 
Des Weiteren werden in der Baugrunderkundung diverse Maßnahmen empfohlen und 
Orientierungswerte für Ausbildung und Erstellung von Baugruben, Kanalbau, Wasser-
haltung, Verkehrsflächen etc. angegeben.  
Zur Gründung von Hochbauten und die Ausführung unterkellerter Gebäude sind in der 
Baugrunderkundung keine Aussagen enthalten.  
Auf Grund der im Baugebiet angetroffenen Bodenverhältnisse wird empfohlen, bezüg-
lich Baugrund und Gründung offene Fragestellungen mit dem Verfasser des Gutach-
tens abzuklären bzw. in allen Zweifelsfällen bezüglich Baugrund und Gründung einen 
Baugrundsachverständigen einzuschalten. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
ist   keine Bebauung vorhanden 

 und    kein Baumbestand vorhanden.  
 Der Planbereich hat insgesamt eine Fläche von ca. 2,3115 ha. 

3. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes: 
 Mit diesem Bebauungsplan soll die Rechtsgrundlage und die städtebauliche Ordnung 

für den im Plan begrenzten Geltungsbereich neu geschaffen werden. 
 Mangels Verkaufsbereitschaft von Grundstücksbesitzern und freien Flächen, die im 

rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan als Bauflächen ausgewiesen sind, muss die 
Gemeinde zur Sicherstellung ihrer kommunalen Pflichten und zur Weiterentwicklung 
der Gemeinde neue Flächen ausweisen, die in absehbarer Zeit verfügbar sind.  

 Für die Gemeinde Niederbergkirchen ist es daher sehr wichtig kurzfristige Möglichkei-
ten zur Baulandausweisung zu nutzen. 

 Die Gemeinde Niederbergkirchen verfügt derzeit über keine eigenen Wohnbaugrund-
stücke im gesamten Gemeindebereich. Die Grundstücke der Gemeinde im Baugebiet 
„Kirchweg“ und „Am Südhang“ sind bereits alle veräußert. Die noch unbebauten 
Grundstücke befinden sich im Privatbesitz.  
Des Weiteren verfügt die Gemeinde weder über leerstehende Bausubstanz, Brach- 
noch sonstige Flächen, die zur Innenentwicklung genutzt werden könnten.  
Bezüglich Nachverdichtung gab es bisher vereinzelte Anfragen, die von der Gemeinde 
durch B-Planänderung bzw. entsprechende Stellungnahme nach § 34 BauGB positiv 
unterstützt wurden und auch künftig unterstützt werden.  
Beim Plangebiet handelt es sich auf Grund der Lage am nordöstlichen Ortsrand von 
Niederbergkirchen, mit dem bereits vorhandenen Wohngebiet, um einen angebunde-
nen Standort. Bedingt durch die Lage können im Sinne eines sparsamen Umganges 
mit Grund und Boden vorhandene Potentiale der öffentlichen Erschließung genutzt und 
wirtschaftliche Bauweisen ermöglicht werden.  
Ein weiteres Ziel der Neuausweisung von Wohnbauflächen ist, den Wohnbedürfnissen 
der Bevölkerung nachzukommen und sozial stabile Bewohnerstrukturen zu erhalten.  

 Aufgrund der Verfügbarkeit der Flächen, die bereits im Eigentum der Gemeinde sind 
bzw. durch Ankaufsverträge gesichert sind und dem dringenden Bedarf an Baugrund-
stücken hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, mit Ausweisung der Fläche wie-
der Baulandreserven zu schaffen. Da für Wohnbauflächen in der Gemeinde Nieder-
bergkirchen erheblicher Bedarf besteht, ist diese Bauleitplanung städtebaulich begrün-
det. Durch eine lockere, ortsplanerisch verträgliche Bauleitplanung soll eine maßvolle 
Bebauung mit 19 Wohnhäusern ermöglicht werden.  
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4. Geplante bauliche Nutzung: 
 Die Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Art der Nutzung n. BauNVO Bruttofläche 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 WA- Allgem. Wohngebiet § 4 BauNVO 1,9545 ha 

  Ausgleichsflächen  0,3570 ha 
  Gesamt- Fläche 2,3115 ha 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Im Baugebiet sind neu vorgesehen: 
 19 II- geschoßige Wohngebäude mit  ca. 30  Wohneinheiten u.  

   ca. 30 Garagen- Stp. 
 Es ist damit zu rechnen, dass das Gebiet innerhalb von ca. 5 Jahren ab Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes bebaut wird. Bei durchschnittlicher Belegung von 3,0 Perso-
nen/Wohnung, werden dann ca. 90 Personen mit  ca. 8-12 schulpflichtigen Kindern in 
dem Gebiet wohnen. 

 Flächenverhältnisse:  s. Aufgliederung letzte Seite  (Anhang) 

5. Erschließung und Finanzierung: 
 Das Baugebiet erhält über vorhandene Gemeindestraßen Anschluss an das überörtli-

che Wegenetz. Die Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine Stichstraße mit 
Wendeanlage.  

 Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluss an die vorhandene zentrale 
Wasserversorgungsanlage  der Wassergenossenschaft Niederbergkirchen 

 Der Anschluss ist möglich ab   ca. Frühjahr 2021 
Die Abwasser werden abgeleitet durch Anschluss an die vorhandene zentrale  
Kanalisation  der Gemeinde, Kanalnetz im  Trenn – System,  
Zur Rückhaltung und gesicherten Ableitung von Oberflächenwasser werden bei Parz.-
Nrn. 1 u. 2 Rückhalteschächte mit gedrosselter Ableitung angelegt. Die Oberflächen-
wasser der Parz.-Nr. 3 bis 19 werden über den öffentlichen Regenwasserkanal in ein 
zentrales  Rückhaltebecken mit ca. 150 m³ Inhalt östl. der Parz. 19 eingeleitet mit 
Überlauf in bestehende Rohrleitungen zu einem Vorfluter.  
Hierfür erfolgt gesondert ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren. 

 Der Anschluss ist möglich ab   ca. Frühjahr 2021 
Die Stromversorgung ist sichergestellt durch Anschluss an das vorhandene   
Versorgungsnetz des EVU-   Bayernwerk AG 

 Der Anschluss ist möglich ab   ca. Frühjahr 2021 
Die Abfall-Beseitigung ist sichergestellt durch die Müllabfuhr des Landkreises. 

Eine Kostenschätzung für die Erschließung des Baugebietes wird im Rahmen der Er-
schließungsplanung vom Ing- Büro Behringer & Partner, Mühldorf a.Inn aufgestellt. 

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: 
Die Gemeinde Niederbergkirchen hat die Absicht einen Erschließungsträger zu beauf-
tragen, die KAG- Kosten (Wasser u. Kanal) werden nach den örtlichen Beitrags- u. 
Gebührensatzungen umgelegt. 
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6. Verfahrenshinweise zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung: 
Da der Schwellenwert von 10.000 m² Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO  
nicht erreicht wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 
6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen, erfolgt die Aufstellung des 
Bebauungsplanes als Bebauungsplan durch „Einbeziehung von Außenbereichsflä-
chen“ nach § 13b BauGB im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a 
BauGB i.V.m. § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB.  
In Rahmen der Vorplanung wurde bereits eine saP durch das Umweltplanungsbüro 
Scholz erstellt. Im Ergebnis ist unter Berücksichtigung der in der saP beschriebenen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen von keiner Erfüllung von Verbotstatbe-
ständen auszugehen. 

7. Voraussichtliche Auswirkungen des Bebauungsplanes: 
 Durch die Ausweisung dieses neuen Baugebietes kann der dringliche Bedarf an 

Wohnbauflächen in der Gemeinde, überwiegend für die einheimische Bevölkerung, 
abgedeckt und ein geordnetes Wachstum der Gemeinde gesichert werden. 

 Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwirklichung der Planung sich nachteilig auf die 
persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Men-
schen auswirken wird, ein Sozialplan nach § 180 BauGB ist daher nicht erforderlich. 

8. Weitere Erläuterungen: 
Das Planungsgebiet wurde bisher als Grünfläche sowie landwirtschaftlich genutzt.  
Altlasten sind der Gemeinde nicht bekannt.  
Die Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten (Ziff. A 2.4) wurde aus städtebaulichen 
Gründen aufgenommen. Eine höhere Ausnutzung würde zu Baukörpern führen, die 
sich in die dörflich geprägte Umgebungs-Bebauung am Ortsrand nicht einfügen. 
Die Höhenfestsetzungen nach Ziff. 29.01 bis 29.05 sind wegen dem stark bewegten 
Gelände mit NN-Kote für Oberkante Fertigfußboden im EG festgesetzt und nicht auf 
das natürliche Gelände bezogen.  
Die Höhenfestsetzung der Baukörper erfolgt auf Grundlage der vorhanden Geländehö-
hen und der geplanten Ausbauhöhen am Straßenrand in enger Abstimmung mit dem 
Ing.-Büro das die Tiefbaumaßnahme plant. Nach Vorlage der endgültigen Straßenaus-
baupläne sind ggf. noch Höhenkorrekturen erforderlich. 
Durch diese Höhenfestsetzung sollen unnötige Eingriffe in das Gelände vermieden und 
eine geordnete Höhenentwicklung im Baugebiet gesichert werden. 
Die Gemeinde beabsichtigt ein Ingenieurbüro mit der Schnurgerüstabnahme vor dem 
Humusabtrag und einer zusätzlicher Kontrolle nach Herstellung der Bodenplatte bzw. 
Kellerdecke zu beauftragen. 
Für die max. Baukörperhöhen nach Ziff. 29.05 wurde als Bezug das Maß von OK-
Fertigfußboden im EG und die Unterkante der Dachsparren an der traufseitigen Ge-
bäudeaußenwand  festgelegt, da diese Maßbezüge gut kontrollierbar sind und keine 
Höhenkonflikte durch große Dämmstärken (z.B. bei Passivhäusern) auf den Dachflä-
chen entstehen können. 
Für die Parz.-Nrn. 14 und 15 wird die Firstrichtung zeichnerisch festgesetzt, damit die 
Dachentwässerung in den RW- Straßenkanal von beiden Dachseiten möglich ist. 

9. Anhang: 
1 Blatt Flächenaufgliederung 
12 Blatt Profilschnitte Parz.-Nr. 1 – 19 vom 08.08.2018 

mit NN- Gebäude- und Straßen- Höhen 
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BV:

BH:

Nr. Bezeichnung  Grundstücks-Teilflächen Flächen-Su Teil-Summe %-Verh. Gesamt-Su %-Verh.

Bauland Eingrünung

01 720  m² 180  m² 900  m²  

02 660  m² 190  m² 850  m²  

03 610  m² 610  m²  

04 625  m² 625  m²  

05 600  m² 600  m²  

06 635  m² 635  m²  

07 640  m² 640  m²

08 700  m² 700  m²

09 700  m² 700  m²

10 600  m² 600  m²  

11 650  m² 650  m²  

12 675  m² 675  m²

13 750  m² 750  m²

14 580  m² 120  m² 700  m²  

15 565  m² 100  m² 665  m²  

16 565  m² 100  m² 665  m²

17 570  m² 105  m² 675  m²

18 565  m² 110  m² 675  m²  

19 555  m² 110  m² 665  m²  

0  m²  

11.965  m² 1.015  m² 12.980  m²

92,18 v.H. 7,82 v.H. 100,0 v.H. 12.980  m² 56,15 v.H.

20 1.780  m² 1.780  m² 1.780  m² 7,7 v.H.

21 155  m² 155  m² 155  m² 0,67 v.H.

22 210  m² 210  m² 210  m² 0,91 v.H.

23 210  m² 210  m² 210  m² 0,91 v.H.

24 65  m² 90  m² 155  m² 155  m² 0,67 v.H.

25 670  m² 670  m² 670  m² 2,9 v.H.

26 780  m² 780  m² 780  m² 3,37 v.H.

27 0  m² 0  m² 0,0 v.H.

28 0  m² 285  m² 285  m² 285  m² 1,23 v.H.

29 0  m² 520  m² 520  m² 520  m² 2,25 v.H.

30 0  m² 1.800  m² 1.800  m² 1.800  m² 7,79 v.H.

31 Faktor 1,2 2.845  m² 3.414  m² 3.414  m² 14,77 v.H.

32 Faktor 1,2 130  m² 156  m² 156  m² 0,67 v.H.

ca. BAULAND-FLÄCHE 23.115  m² 100,0 v.H.

ca. B-PLAN- BRUTTO-GESAMTFLÄCHE 23.115  m²

Schwindegg 08.08.2018 / 18.02.2019, geä. 16.12.2019 / Satzung 15.06.2020

Architekt Thomas Schwarzenböck

10,86 v.H.

Öffentl. Verkehrsflächen- 

Fußweg-Anbindung-Ost+Süd entlang
der Gemeinde- u. Rohrbacher-Straße 

2.510  m²

6,27 v.H.

Öffentl. Grünfläche Süd+Ost bei
Fußweg-Anbindung

Parz. 16

Parz. 17

Parz. 18

Parz. 19

Öffentl. Verkehrsflächen - NEU

Ausgleichsfläche auf Fl-Nr. 160/7-T
für ehem. Öffentl. Grünfläche v. 147/1

Parz. 02

Parz. 03

Parz. 06

Parz. 09

Parz. 07

Parz. 08

Parz. 10

Öffentl. Verkehrsflächen-Innen NORD
Stich für evtl. Anbindung-West

Öffentl. Grünflächen NORDWEST
mit RW- Rückhaltebecken 11,27 v.H.

Parz. 11

Parz. 12

Parz. 13

Parz. 14

Parz. 15

Zwischensumme- 
Netto-Bauland

Öffentl. Verkehrsflächen-Innen NORD
inkl. Begleitgrünstreifen u. Wendeanlage

Öffentl. Grünfläche v. 160/7-T
Ostseite Parz. 1

3.570  m² 15,44 v.H.

Ausgleichsfläche auf Fl-Nr. 160/7-T
für ehem. öffentl. Grünfläche v. 160/23-T

Öffentl. Verkehrsflächen-Innen MITTE
Stich für Anbindung Parz.-Nrn. 3-6

Öffentl. Verkehrsflächen - BESTAND

Öffentl. Verkehrsfläche
ROHRBACHER STR. inkl. Begleitgrün
Öffentl. Verkehrsfläche
GEMEINDE-STR. inkl. Begleitgrün

1.450  m²

Fußweg-Anbindung-Süd an
Baugebiet "Am Südhang"

2.605  m²

SATZUNG

Zusammenstellung der ca. - Flächen lt. CAD-Berechnung:

Parz. 05

GEMEINDE NIEDERBERGKIRCHEN

BEBAUUNGSPLAN, "KOLLMANNSECK" i.d.F.v. 15.06.2020

Parz. 01

Parz. 04

200615-BP Kollmannseck-grundst-begründ 1 von 1
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Grundlage dieser speziellen artenschutzfachlichen Prüfung sind alle Maßnahmen die im Zusammenhang mit dem 

Bebauungsplan „Kollmannseck“ der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf a.Inn zu erwarten sind. 

Vorgesehen ist das Vorhaben am nordöstlichen Siedlungsrand der Gemeinde Niederbergkirchen auf den Flurstü-

cken Nrn. 160/6, 160/23, 160/7 und 147/1. 

Für eine genaue Darstellung des Vorhabens wird auf die Begründung zum Bebauungsplan „Kollmannseck“ (AR-

CHITEKTURBÜRO THOMAS SCHWARZENBÖCK, Stand 08.08.2018) mit integrierter Grünordnung (GRÜNFABRIK, Stand 

08.08.2018) verwiesen. Diese spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zielt auf mögliche Schädigungsverbote für 

Pflanzenarten oder Schädigungs-, Störungs- oder Tötungsverbote für Tierarten, die aktuell im Wirkraum des Vor-

habensgebietes ihre Wuchsstandorte bzw. Lebensstätten besitzen können. 

Um den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes bzw. dessen Wirkraum hinsichtlich seiner Lebensraumeig-

nung für diverse Tierarten konkret abschätzen und somit das prüfrelevante Artenspektrum festlegen zu können, 

fanden im Jahr 2017, im Zeitraum März bis Juni Bestandserfassungen der Vögel mit kursorischer Erfassung der 

Zauneidechse sowie eine Strukturkartierung zur Erfassung vorhandener Lebensraumstrukturen statt. Eine unter 

artenschutzfachlichen Gesichtspunkten durchgeführte Strukturkartierung lässt eine Abschätzung auf potentiell 

vorhandene Fortpflanzungs- oder Ruhestätten planungsrelevanter Tierarten zu. 

In der vorliegende saP werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des An-

hangs IV FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorha-

ben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. (Hinweis zu den „Verantwortungsarten“: Diese Regelung wird 

erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt 

werden müssen. Wann diese vorgelegt wird, ist derzeit nicht bekannt). 

Gegebenenfalls werden die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 

45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. Arten, die nach nationalem Recht „streng geschützt“ sind, aber nicht in der Internet-

Arbeitshilfe bzw. der saP-Abschichtungsliste aufgeführt sind (gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten), werden im 

Rahmen der saP nicht behandelt. 

1.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

1.2.1 Vorhabensgebiet und Wirkraum 

Das geplante Baugebiet „Kollmannseck“ befindet sich im östlichen Siedlungsgebiet von Niederbergkirchen, west-

lich des Ortsteils Kollmannseck. Der Geltungsbereich wird im Westen und Norden von Wald, im Osten durch die 

Gemeindestraße nach Stützing und im Süden durch die Rohrbacher Straße begrenzt. Der vorgesehene Standort 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes stellt eine jüngere Obstwiese sowie eine Grünlandbrache dar. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes oder in angrenzenden Gebieten existieren keine amtlich biotopkar-

tierten Flächen. Das Vorhabensgebiet liegt in der kontinentalen biogeografischen Region, in der naturräumlichen 

Haupteinheit „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten“ (D65) und hier in der Naturraum-

Untereinheit „Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn“ (060-A). 
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Abb. 1 Lage des geplanten Baugebietes am östlichen Siedlungsrand von Niederbergkirchen 

 

Der zu betrachtende Wirkraum des Vorhabens beschränkt sich auf die Fläche des geplanten Bebauungsgebietes. 

Zusätzliche Lärmimmissionen (v. a. Schall) während der Erschließung und der Bautätigkeit können sich in benach-

barte Gebiete verlagern, wodurch sich auch ein vergrößerter Wirkraum ergeben kann. 

Durch die optische Störwirkung (Kulissenwirkung) der Gebäude, entsteht ein vergrößerter Wirkraum, der sich in 

benachbarte Areale der offenen Landschaft bzw. in angrenzende Habitate verlagern kann und ebenfalls Gegen-

stand der vorliegenden Prüfung ist. 

Als Geltungsbereich wird der zeichnerisch dargestellte Bereich nördlich sowie südlich der Rohrbacher Straße ver-

standen, welche in nachfolgender Prüfung behandelt wird (s. Abb. 2). 
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Abb. 2 Bebauungsplan „Kollmannseck“ 

(Quelle: ARCHITEKTURBÜRO SCHWARZENBÖCK, Stand 08.08.2018) 

1.2.2 Vegetationszusammensetzung und nutzbare Habitatstrukturen für Tierarten 

Im Rahmen der Bearbeitung dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden mehrere Begehungen im 

Zeitraum Anfang April bis Anfang Juli 2017 zur Erfassung planungsrelevanter Tierarten und einer Einschätzung 

des Lebensraumpotentials im Gebiet durchgeführt (s. Kap. 2). 

Der für das B-Plangebiet vorgesehene Bereich nördlich der Rohrbacher Straße liegt zwischen dem bestehenden 

Siedlungsrand und einer Waldfläche. Westlich des geplanten Baugebietes grenzt eine jüngere Laub-

Mischwaldbestand an. Der nördlich liegende Waldbestand stellt einen Fichten-Altersklassenwald dar. Der Wald-

rand wird teilweise allerdings durch stattliche Laubbäume (Eichen, Eschen) gebildet. Am Waldsaum grenzt teilwei-

se direkt eine stärker nach Norden geneigte Ackerfläche an. Weiter westlich wurde ein gewisser Abstand zum 

Wald eingehalten, der sich hauptsächlich als nitrophytischer Altgrasstreifen charakterisiert. Die Fläche selbst stellt 

eine offensichtlich seit wenigen Jahren aus der Nutzung genommene, artenarme Grünlandbrache dar. Zwischen 

der Hofstelle „Kollmannseck“ und dem Siedlungsrand wurde ebenfalls in jüngerer Vergangenheit eine Obstwiese 

angelegt. Die Obstbäume dürften ein Alter von max. 10 Jahren aufweisen. Die Wiese ist artenreicher, wird augen-

scheinlich nur ein bis zweimal im Jahr gemäht und es wird kein Dünger aufgebracht. 
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Südlich der Rohrbacher Straße, ebenfalls an den Siedlungsrand angekoppelt, soll ein weiterer Bauplatz für zwei 

Gebäude mit Garagen entstehen. Diese Fläche stellt eine eher extensiv genutzte, nach Süden geneigte Grünland-

fläche dar. Im Osten schließen Ackerflächen an. 

Der mit älteren Bäumen bestandene Waldrand stellt eine Leitstruktur sowie mit einzelnen älteren Bäumen auch 

Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse dar. Die Grünlandbrache wie auch die Obstwiese dienen diversen Arten-

gruppen derzeit hauptsächlich als Nahrungssuchgebiet. Speziell im besiedelten Bereich brütende Vogelarten nut-

zen diese Flächen zur Nahrungssuche. Die südexponierte Wiesenfläche südlich der Rohrbacher Straße ist auf-

grund des gewissen höheren Pflanzenarten-Anteils als Nahrungsfläche von Bedeutung. 

Die Ackerflächen im Umgriff des untersuchten Gebietes können von den typischen Feldvogelarten besiedelt wer-

den. Die Ergebnisse der Bestandserfassungen im Jahr 2017 geben weitere Hinweise auf die Lebensraumausstat-

tung im Gebiet (s. Kap. 2). 

1.3 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

 Artenschutzkartierung TK-Blatt 7641 (BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT, Stand 30.10.2009) 

 Luftbilder, Topografische Karten 

 Fachliteratur mit Verbreitungskarten (vgl. Literaturverzeichnis) 

 Internet-Arbeitshilfe (saP), LFU Bayern 

 Verbreitungskarten der FFH-Arten Deutschlands (Nationaler Bericht – Bewertung der FFH-Arten Deutsch-

lands BFN 2007). 

 Erhaltungszustand der Populationen der FFH-Arten der kontinentalen biogeografischen Region (Nationaler 

Bericht – Bewertung der FFH Arten Deutschlands BFN 2007) 

 Ergebnisse der Strukturkartierung 2017 (eigene Erhebungen) 

 Ergebnisse der avifaunistischen Kartierung 2017 (eigene Erhebungen) 

 Begründung zum Bebauungsplan „Kollmannseck“ mit integrierter Grünordnung (ARCHITEKTURBÜRO THOMAS 

SCHWARZENBÖCK, GRÜNFABRIK, Stand 08.08.2018) 

 Bebauungsplan „Kollmannseck“ mit integrierter Grünordnung (ARCHITEKTURBÜRO THOMAS SCHWARZENBÖCK, 

GRÜNFABRIK, Stand 08.08.2018) 

1.4 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die mit 

Schreiben der Obersten Baubehörde vom 19. Januar 2015 Az.: IIZ7-4022.2-001/05 eingeführten „Hinweise zur 

Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung 

(saP)“ mit Stand 01/2015. 

Die vorliegende Prüfung wurde weitgehend anhand der Ergebnisse der Kartierungen im Jahr 2017 und Auswertung 

von Sekundärdaten (ASK-Daten LFU BAYERN, Stand 30.10.2009) erstellt. 

Die gutachterliche Bewertung und Beurteilung des artspezifischen Erhaltungszustandes der jeweiligen lokalen 

Population der betroffenen Tier- oder Pflanzenart erfolgt in Anlehnung an das durch die Arbeitsgemeinschaft „Na-

turschutz“ der Landes-Umweltministerien (LANA) beschlossene Bewertungsschema. Danach wird der Erhaltungs-

zustand anhand der drei Parameter Habitatqualität (artspezifische Strukturen), Zustand der Population (Populati-
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onsdynamik und –struktur, aktuelle Erkenntnisse der Bestandsentwicklung etc.) und Beeinträchtigungsintensität 

des Vorhabens eingestuft und aggregiert. 

Darüber hinaus wurden aktuelle Erkenntnisse über landesweite Bestandstrends, bei der Beurteilung der Erhal-

tungszustände der Lokalpopulationen für bestimmte Artengruppen berücksichtigt (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 

2009, SUDFELD et al. 2013). 

2 Projektbezogene Bestandserfassungen 

2.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Zur Beurteilung ob bestimmte Tierarten, insbesondere Vögel durch das geplante Vorhaben betroffen sein können, 

wurden im Jahr 2017 zwei abendliche Begehungen zur Erfassung des Rebhuhns und der Wachtel sowie insge-

samt vier weitere Begehungen zur Erfassung durchgeführt. Bestandteil des Untersuchungsgebietes (UG) waren 

auch angrenzende Gehölzbestandsränder. 

Die Ackerflächen südlich von Kollmannseck stellen für Vogelarten die in der freien Feldflur am Boden brüten, einen 

als Brutlebensraum besiedelbaren Landschaftsauschnitt dar. Die Grünlandbrache zwischen dem nördlichen Sied-

lungsrand von Niederbergkirchen und einer Ackerfläche im Norden wurde im Vorfeld ebenfalls als möglicher Brut-

platz von Vögeln gesehen, v.a. von Arten, die innerhalb von Krautsäumen oder dichterer Vegetation am Boden 

brüten. 

Zudem war mit weiteren naturschutzfachlich bedeutsamen Vogelarten im Umfeld der Gehölzbestände zu rechnen. 

Deren Reviere wurden allerdings überwiegend außerhalb des angenommenen Einflussbereiches des Vorhabens 

vermutet. 

2.2 Methodik 

Das UG wurde am 06.04.2017 abends zur Erfassung des Rebhuhns begangen. Die Termine am 03.04., 24.04., 

16.05., 06.06. und 06.07.2017 dienten der eigentlichen Bestandsaufnahme der Avifauna. Der letzte Termin war ein 

zusätzlicher frühmorgendlicher Termin zur Erfassung der Wachtel. 

Die Begehungen fanden am Vormittag bei geeigneter, windstiller und trockener Witterung statt. Zusätzlich wurden 

die angrenzende Gehölzbestandsränder begangen. 

2.3 Ergebnisse 

Im Rahmen der insgesamt 6 Begehungstermine konnte die Feldlerche mit einem Revier in dem südöstlich angren-

zenden Acker nachgewiesen werden. Weitere Arten mit Brutvorkommen oder Beobachtungen im Gebiet sind 

Goldammer, Kuckuck, Pirol, Stieglitz, Habicht, Mäusebussard und Bluthänfling. Allerdings liegen für die meisten 

Arten nur einmalige Beobachtungen bei der Nahrungssuche vor. Für die Feldlerche und die Goldammer können 

Reviere abgegrenzt werden. Feldsperling und Haussperling besitzen mehrere Kolonien an Gebäuden im Sied-

lungsbereich. Die abendlichen Begehungen zur Erfassung von Wachtel und Rebhuhn verliefen ergebnislos. Die 

Verteilung der ermittelten Reviere wertgebender Vogelarten1 ist in Abb. 3 dargestellt. 

 

1 Vogelarten der Roten-Listen, landkreis-, regional- oder landesweit bedeutsame oder streng geschützte Vogelarten usw. 
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Die Feldlerche besitzt mind. 1 Revier an dem südexponierten Hang mit Ackernutzung zwischen Kollmannseck und 

Stetten im Süden. Die Art konnte an mindestens zwei Terminen mit Singflügen erfasst werden. Die Beobachtungen 

lassen darauf schließen, dass die Art einen entsprechenden Abstand zur Rohrbacher Straße und dem östlichen 

Siedlungsrand von Niederbergkirchen einhält. Die Goldammer konnte mit jeweils einem Revier am Waldrand nörd-

lich von Schmuck und an einem kleineren Waldbestand mit Weiher zwischen Niederbergkirchen und Stetten er-

fasst werden. 

Bemerkenswert ist die Beobachtung eines Bluthänflings am 24.04. Ein singendes Männchen saß auf einem jungen 

Obstbaum direkt am östlichen Siedlungsrand von Niederbergkirchen. Es ist zu vermuten, dass ein möglicher Brut-

platz in einem mehr mit Koniferen ausgestatteten Gartengrundstück im besiedelten Bereich liegt. Eher anzuneh-

men ist allerdings, dass es sich bei dem Vogel um ein noch durchziehendes Individuum handelte. Auch der Stieg-

litz konnte nur einmalig, Ende April im Gebiet bei der Nahrungssuche, am östlichen Siedlungsrand von 

Niederbergkirchen nachgewiesen werden. Wie beim Bluthänfling kann für den Stieglitz angenommen werden, dass 

mögliche Brutplätze im Siedlungsraum von Niederbergkirchen oder in angrenzenden Waldrändern liegen. 

 

 

Abb. 3 Revierverteilung der ermittelten Brutvögel im Gebiet sowie Einzelnachweise im UG 
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Der Revierschwerpunkt des Pirols (einmaliges Verhören von Rufen am 16.05.) liegt vermutlich in dem Waldbe-

stand nördlich von Niederbergkirchen und hier eher in den stärker mit Laubgehölzen ausgestatteten Bereichen. Die 

Rufe des Kuckucks wurden aus südöstlicher Richtung bei Penning registriert und liegen damit ebenfalls außerhalb 

des Untersuchungsgebietes. Der Habicht wurde nur einmalig im Überflug in südöstliche Richtung über dem UG 

erfasst. Auch das Revier des ebenfalls einmalig bei der Nahrungssuche festgestellten Mäusebussards liegt mit 

angehender Sicherheit in einer Waldfläche um Niederbergkirchen. 

Die Brutkolonien von Feldsperling und Haussperling liegen innerhalb der Siedlungsgrundstücke an Gebäuden im 

Dachbereich oder Nistkästen. Auch der Star konnte regelmäßig in der Nähe der bebauten Grundstücke beobachtet 

werden. Auch bei dieser mittlerweile in ihrem Bestand abnehmenden Art wird von einem Brutvorkommen in Nist-

kästen im Gebiet ausgegangen. 

Insgesamt konnten 41 Vogelarten innerhalb des UG bzw. den angrenzenden Flächen nachgewiesen werden (s. 

Tab. 1/Anhang I). Neben den bereits erwähnten Arten wurden durchwegs komune, weit verbreitete und ungefähr-

dete Vogelarten erfasst, welche der Vollständigkeit halber in untenstehender Tabelle aufgeführt sind. 

 

Tab. 1 Nachgewiesene Vogelarten im UG im Jahr 2017 
[Status: C= sichere Brut; B= wahrscheinliche Brut; A= mögliche Brut; NG= Nahrungsgast; Ü= Überflug, fett: wertgebende 

Vogelarten (z.B. Rote-Liste-Art, streng geschützte Art)] 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status 

Amsel*) Turdus merula B 

Bachstelze*) Motacilla alba B 

Blaumeise*) Parus caeruleus B 

Bluthänfling Carduelis cannabina A 

Buchfink*) Fringilla coelebs B 

Buntspecht*) Dendrocopos major B 

Eichelhäher Garrulus glandarius B 

Elster*) Pica pica C 

Feldlerche Alauda arvensis B 

Feldsperling Passer montanus C 

Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla B 

Girlitz Serinus serinus B 

Goldammer Emberiza citrinella B 

Grünfink*) Carduelis chloris B 

Habicht Accipiter gentilis B 

Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros C 

Haussperling Passer domesticus C 

Jagdfasan Phasanius colchicus A 

Kleiber*) Sitta europaea B 

Kohlmeise*) Parus major B 

Kuckuck Cuculus canorus A 

Mäusebussard Buteo buteo NG 

Misteldrossel Turdus viscivorus B 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B 

Pirol Oriolus oriolus A 

Rabenkrähe*) Corvus corone C 

Ringeltaube*) Columba palumbus B 

Rotkehlchen*) Erithacus rubecula B 

Singdrossel*) Turdus philomelos B 
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Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus B 

Star*) Sturnus vulgaris B 

Stieglitz*) Carduelis carduelis A 

Straßentaube Columba livia f. domestica B 

Sumpfmeise Parus palustris B 

Tannenmeise Parus ater B 

Türkentaube*) Streptopelia decaocto B 

Wacholderdrossel Turdus pilaris B 

Waldbaumläufer Certhia familiaris B 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus B 

Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes B 

Zilpzalp*) Phylloscopus collybita B 

 

Im Anschluss an die Erfassung der Vögel wurden für die Zauneidechse geeignete Bereiche kursorisch miterfasst. 

Die Zauneidechse besiedelt i.d.R. wärmegetönte südexponierten Flächen und Böschungen. Solche Standorte 

eignen sich aufgrund der guten Voraussetzungen für die artspezifische Thermoregulierung und des mageren Be-

wuchses für Sonn- und Eiablageplätze (Zauneidechse). 

Im Rahmen der vier Begehungstermine, konnten keine Hinweise auf Vorkommen der Art erbracht werden. Die 

Begehungen fanden im Anschluss an die Erfassung der Vögel und weitgehen über Sichtbeobachtungen (langsa-

mes Abschreiten der untersuchten Bereiche) sowie durch Umdrehen von Verstecken statt. Der Schwerpunkt der 

Erfassung lag an den etwas besser besonnten Randzonen der Grünlandbrache und der Obstwiese sowie auf der 

südwest-exponierten Wiese südlich der Rohrbacher Straße. 

 

Beibeobachtungen 

Auf der Wiesenfläche südlich der Kreisstraße, am östlichen Siedlungsrand von Niederbergkirchen, konnten Mitte 

Mai einzelne, singende Feldgrillen-Männchen nachgewiesen werden. 

3 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der streng 

und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. In der weiteren Prüfung wird ermit-

telt, ob die hier allgemein aufgeführten Wirkfaktoren Einfluss auf Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten von Tierar-

ten oder Wuchsstandorten von Pflanzenarten haben können. 

3.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme: 

 Flächenumwandlung (Inanspruchnahme von extensiv genutzten Flächen wie eines jungen Obstbaumbe-

standes und einer Grünlandbrache) bei der Baufeldfreimachung sowie temporärer Entzug bzw. Verände-

rung im Bereich der Arbeitsräume und Lagerplätze 

Lärmimmissionen/Störungen: 

 Baustellenverkehr auf Zubringerwegen während der Bauphase (Störung von Tierarten durch Baulärm) 

 baubedingte Staubentwicklungen, Abgasimmissionen (Störung von Tierarten) 
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 Erschütterungen und optische Störungen während der Bauphase (Störung Tierarten an ihren Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten oder Nahrungssuchgebieten, Scheuchwirkungen durch Baumaschinen und 

LKWs) 

 aufgrund der Lage des geplanten Baugebietes wird baubedingt von keiner Barrierewirkung bzw. Zer-

schneidungswirkung ausgegangen 

3.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme: 

 dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Auswirkung auf Lebensräume von Tierarten) 

 Beeinträchtigung von Vernetzungskorridoren 

 Fragmentierung bzw. Verinselung bestehender Lebensräume von Tierarten 

3.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Benachbarungs-/Immissionswirkungen durch Verkehrsaufkommen 

 Erhöhung der Zerschneidungs- und Trenneffekte von Habitaten 

 akustische und optische Reize durch Bewohner oder durch nächtliche Beleuchtung - Störung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten, Nahrungshabitaten oder Wanderkorridoren 

 eine Erhöhung der Kollisionsgefahr ist in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) für die hier als prüfrelevant 

zu sehenden Tierarten auszuschließen 

4 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen 

Regelungen geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

4.1.1 V-1 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zwischen künftiger Bebauung und nördlichem 

 Waldrand 

Zum Schutz und Erhalt des angrenzenden Waldrandes, v.a. als Leitstruktur für strukturgebunden fliegende und 

jagende Fledermäuse, soll zwischen der künftigen Bebauung und den angrenzenden Gehölzrändern ein mindes-

tens 20 m Breiter Korridor eingehalten werden. Diese Forderung wird über die vorliegende Planung (THOMAS 

SCHWARZENBÖCK, Stand 08.08.2018) erfüllt, da zwischen der geplanten Bebauung und dem Waldrand eine unbe-

baute Grünfläche vorgesehen ist. 

4.1.2 V-2 Wahl geeigneter Leuchtkörper und Verzicht auf Beleuchtung 

Durch ungünstige Leuchtkörper und eine maximale Beleuchtung können nachtaktive Fluginsekten, insbesondere 

auch Nachtfalter, in größerer Entfernung durch die Lichtquellen angelockt werden. Damit kann in gewissem Maße 
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eine Veränderung des Nahrungsangebotes innerhalb angestammter Jagdgebiete von Fledermausarten einherge-

hen. Durch den Verzicht auf Weißlicht oder Kugellampen und die Verwendung von Natriumdampf-

Hochdrucklampen (NAV T) oder LED-Leuchten statt von Leuchtmitteln mit UV-Anteil, der richtigen Platzierung bzw. 

Abschirmung der Beleuchtungsanlagen „nach hinten“ mit nach unten gerichteten Lichtkegeln ohne Streuwirkung, 

kann eine gravierende Einstrahlung in benachbarte Jagdgebiete verhindert werden. Mit die geringste Anlockwir-

kung haben LED-Lampentypen mit warm-weißen LED-Lampen unter 3000 K (BUND FÜR UMWELT UND NATUR-

SCHUTZ DEUTSCHLAND „Insektenfreundliche Leuchtmittel“) 

Die Beleuchtungseinrichtung an der geplanten Erschließungsstraße soll, sofern sicherheitstechnisch möglich, auf 

das minimal notwendige Maß reduziert werden. Vor allem eine in Richtung der angrenzenden Gehölzbestände 

gerichtete Beleuchtung und damit verbundene Abstrahlung in die Umgebung muss vermieden werden. Die Lam-

pengehäuse sollen vollständig abgeschlossen sein, um ein Eindringen von Insekten zu verhindern. Es sind Gehäu-

se zu verwenden, deren Oberflächen nicht heißer als 60° C werden. 

Insgesamt soll auch darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Lampen und der Leuchtstärke sparsame Ver-

wendung findet. 

 

Abb. 4 Insektenfreundliche LED-Lampen 

(Quelle: BUND – Broschüre „Insektenfreundliche Leuchtmittel) 

4.1.3 V-3 Zeitliche Beschränkungen zur Baufeldräumung 

Um vermeidbare Verluste durch eine direkte Tötung/Verletzung oder auch Störungen von europarechtlich ge-

schützten Vogelarten so weit wie möglich zu vermeiden, soll die Baufeldfreimachung zu Beginn der Maßnahmen 

nur außerhalb der Brutphase der Vögel im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

Durch das Vorhaben entsteht kein Bedarf an vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. 

5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten nach Anhang IV 

der FFH-Richtlinie 
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5.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): 

Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes 

vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

 

Übersicht über das Vorkommen betroffener Pflanzenarten 

Gemeinschaftsrechtlich geschützte Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL sind für das UG nicht nachgewiesen, 

bzw. können aufgrund der standörtlichen Voraussetzungen im Wirkraum des Vorhabens mit Vorkommen ausgeschlos-

sen werden. 

5.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG  zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): 

Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwick-

lungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von 

Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Be-

rücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 

 

Alle nach europäischem Recht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten für die ein Vorkommen aufgrund ihrer Ver-

breitungssituation in Bayern bzw. aufgrund mangelnder Lebensraumeignung im Gebiet ausgeschlossen werden 

kann, werden innerhalb der folgenden Prüfung nicht weiter behandelt (Internet-Arbeitshilfe, LFU BAYERN, 

http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm, Abfragezeitpunkt 07/2017). 

Das zu prüfende Artenspektrum setzt sich im Wesentlichen aus der Auswertung der Ergebnisse der im Jahr 2017 

durchgeführten Kartierungen zusammen. 
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5.2.1 Säugetiere 

Außer den i. F. behandelten Fledermäusen sind nach Abschichtung und gutachterlicher Einschätzung keine weiteren 

Säugetierarten planungsrelevant (s. Abschichtungs-Tabelle Anhang I). 

5.2.1.1 Fledermäuse 

Im Umgriff des geplanten Bebauungsgebietes existieren nicht auszuschließende Wochenstuben- oder Winterquar-

tiere im Bereich des nördlich liegenden Waldbestandes. Zwar stocken hier ein strukturarmer Fichtenbestand sowie 

ein junger Laub-Mischwald-Bestand, an den Bestandsrändern sind aber punktuell alte Laubbäume mit teilweise 

sehr alten Eichen mit reichlich Strukturmerkmalen vorhanden. Auch potentielle Quartiere in oder an Gebäuden im 

Siedlungsbereich sind nicht auszuschließen. Das Quartierangebot ist aber mit angehender Sicherheit insgesamt 

sehr stark begrenzt. 

Nachweise von Fledermäusen aus dem Planungsgebiet im engeren Wirkraum liegen für die Arten Kleine Bartfle-

dermaus, Großes Mausohr und unbestimmte Fledermausarten vor. Für die beiden erstgenannten Arten sind 

Nachweise aus einem Wohnhaus in Langolding, nördlich Rohrbach, aus einer Garage und der Kirche in Nieder-

bergkirchen aus den Jahren 2002 bis 2007 dokumentiert. 

Bei den in dieser Prüfung behandelten Fledermausarten wurde der Schwerpunkt auf die Arten gelegt, die Gehölz-

lebensräume für ihre Jagd- und Verbindungsflüge nutzen. Es werden auch Fledermausarten behandelt, die i.d.R. 

Gebäudequartiere bewohnen und den Geltungsbereich als Jagd- und Verbundhabitat nutzen können. Da eine 

mögliche Beeinträchtigung von Leitstrukturen für Verbindungs- oder Jagdflüge vorrangig zu prüfen ist und eine 

direkte Beeinträchtigung von Quartieren relativ wahrscheinlich bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden kann, 

werden die Fledermäuse i.F. zusammenfassend bewertet. 

5.2.1.2 Fledermausarten mit möglichen Beeinträchtigungen von Jagd- und Verbundstrukturen 

Tab. 2 Fledermausarten mit möglichen Beeinträchtigungen von Jagd- und Verbundstrukturen 

 

P Deutscher Name wissenschaftl. Name RLB RLD 
Erhaltungszustand EHZ 

kontinental lokale Population 

X Braunes Langohr Plecotus auritus * V günstig B 

X Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 * günstig B 

X Großes Mausohr Myotis myotis V v günstig B 

X Kleine Bartfledermaus Myotis mustacinus * V günstig B 

X Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D ? ? 

X Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * günstig A 
streng geschützte Fledermausarten nach Anhang IV a) FFH-RL zusätzlich unterstrichen 
Legende: 
RL D  Rote Liste Deutschland (Bundesamt für Naturschutz [BFN] 2009) und  
RL B Rote Liste Bayern (Bayerisches Landesamt für Umweltschutz [LFU] 2003) 

 0 Ausgestorben oder verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 Gefährdet 
 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
 R extrem selten 
 V Vorwarnliste 
 D Daten unzureichend 
 * ungefährdet 

  nicht bewertet 
 D Daten defizitär 

unterstrichen                                                   streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Ziff. 14 BNatSchG 
fett                                                                  Rote-Liste-Tierart 
EHZ Erhaltungszustand günstig 

 ungünstig (unzureichend) 
 schlecht (ungünstig) 

                                                            ? unbekannt 
EHZ Erhaltungszustand - Vögel g günstig (favourable) 
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 u ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 s ungünstig – schlecht (unfavourable – bad) 

N X Artnachweis stammt aus eigenen Erhebungen 
P X potenzielles Vorkommen im Untersuchungsgebiet (Grundlagen: ASK-Daten TK-

Kartenblatt 7641, Stand 30.10.2009  (im Umkreis von 2 km liegen Nachweise vor 
oder sie sind für die relevanten TK-Blätter nach der saP-Arbeitshilfe des LfU prüf-
relevant) 

EHZ  Erhaltungszustand lokale Population: 
A hervorragend 
B gut 
C mittel – schlecht 
- nicht einschätzbar 

1.1 Habitateignung des Untersuchungsgebietes bzw. der weiteren Umgebung: 

Die hier zusammengefasst behandelten Fledermausarten nutzen zum einen natürliche Quartiere wie 

Baumhöhlen, Nistkästen oder auch Spaltenquartiere in Wald- und Gehölzlebensräumen und zum anderen 

Gebäudequartiere. Beide Gruppen jagen allerdings bevorzugt an Waldrändern oder auch im Inneren von 

Wäldern. Es ist davon auszugehen, dass sich in den qualitativ höherwertigen und größeren Quartieren an 

den älteren Eichen am Waldrand oder einzelnen Bäumen im Waldesinneren auch Sommer- oder Wo-

chenstubenquartiere (Fortpflanzungsstätten) von Arten wie z. B. dem Braunen Langohr befinden können. 

Diese Quartiere können im Umkehrschluss auch als Winterquartier und somit als Ruhestätte Funktion 

erfüllen. Einzelnen Individuen oder kleineren Gruppen von Fledermäusen stehen mit Rinden- oder Spal-

tenquartieren während der Sommermonate auch an Bäumen ohne Höhlen, Männchen- oder Sommerquar-

tiere zur Verfügung. 

Teilweise existiert am Waldrand eine Strauchschicht, die von bestimmten Arten dieser Gilde, wie z. B. vom 

Braunen Langohr, zur Aufnahme der Nahrung notwendig ist (sog. „Gleaner“). 

Die Bestandsränder der angrenzenden Waldflächen, wie auch die Grünstrukturen im besiedelten Bereich 

von Niederbergkirchen, stellen geeignete Jagdlebensräume bzw. Verbundstrukturen dar. 

2.1 Prognose des Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 

BNatSchG 

Durch die Maßnahmen sind keine potentiellen Quartierstrukturen dieser Arten durch Flächeninanspruch-

nahme betroffen. Somit entfallen für die Arten auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Für Arten dieser ökologischen Gilde relevante Jagdgebiete bzw. Leitstrukturen gehen ebenfalls nicht verlo-

ren. Zwischen der geplanten Bebauung und dem westlich und nördlich liegenden Waldrand verbleibt ein 

ausreichend breiter Puffer in Form einer Grünfläche, der es den Fledermäusen weiterhin ermöglicht, hier 

ihre Jagd- oder Verbindungsflüge ungehindert durchführen zu können. 

Insofern bleiben die funktionalen Beziehungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie 

den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens erhalten. Die ökologische Größe „Verbund- und Jagd-

habitat“ im Komplexlebensraum der Fledermausarten bzw. ihrer Lokalpopulationen bleibt im Zusammen-

hang weiterhin erfüllt. 

Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 BNatSchG (Tötung, 

Zerstörung von Ruhestätten) ist für die oben genannten Arten im konkreten Fall nicht zu konstatieren, da 

keine Quartiere betroffen sind. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 



BEBAUUNGSPLAN „KOLLMANNSECK“, Gemeinde Niederbergkirchen    

   naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

17 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 

BNatSchG 

Ein Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 wird durch das Vorhaben selbst bei 

Annahme eines strengen Vorsorgeansatz nicht erfüllt, da relevante Leitlinien bzw. alternativ gut nutzbare 

Flugwege (tradierte Flugrouten) in potentielle Jagdgebiete erhalten bleiben. Eine entscheidende Störung 

von Fledermäusen in oder an Gebäudequartieren ist mit der geplanten Maßnahme nicht verbunden. Um für 

die Fledermäuse auch künftig die unbeeinträchtigte Nutzung des Waldrandes im nördlichen Anschluss an 

den Geltungsbereich des B-Planes aufrecht zu ermöglichen, wird ein entsprechender Abstand (Puffer) zur 

Bebauung berücksichtigt (s. Pkt. 2.1, V-1). 

In Abwägung zu den im Einzugsbereich der Arten liegenden und vom Vorhaben nicht betroffenen Leitstruk-

turen und dem Maß an auftretenden Störungen ist eine erhebliche Störung und damit eine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen der betroffenen Fledermausarten auszuschließen. 

Übermäßige Störwirkungen durch Licht können zu einer Veränderung von Flugrouten führen. Die Fleder-

mäuse jagen bevorzugt Insekten, die von künstlichen Lichtquellen angezogen werden und sich dort aggre-

gieren. Damit ergibt sich oftmals eine Veränderung der Nahrungsverfügbarkeit für Fledermäuse in ihren 

angestammten Jagdgebieten. Da Teile des geplanten Wohnbaugebietes beleuchtet werden (z. B. Er-

schließungsstraße, öffentliches Grün), können auch Beeinträchtigung von im Umfeld regelmäßig stattfin-

denden Verbindungs- oder Jagdflügen auftreten. Eine entscheidende Beeinträchtigung von Jagd- oder 

Verbundstrukturen ist dann auszuschließen, wenn bei der Wahl der Beleuchtung ausschließlich geeignete 

Leuchtkörper verwendet werden und die bestehenden Leitstrukturen entlang der Waldränder und geplan-

ten Grünflächen möglichst nicht bzw. in so geringem Umfang wie möglich beleuchtet werden (V-2). 

Die vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren können den Reproduktionserfolg der Arten der Gruppe 

durch Störungen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG bei Berücksichtigung der 

vorgegebenen Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen nicht signifikant einschränken oder gefähr-

den. Die lokalen Populationen werden vom Vorhaben nicht geschwächt, ihr Erhaltungszustand bleibt ge-

wahrt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 V-2 Wahl geeigneter Leuchtkörper und Verzicht auf Beleuchtung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 

u. 5 BNatSchG 

Ein Risiko der Tötung oder Verletzung von Fledermäusen die ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten in 

natürlichen Quartieren oder in oder an Gebäuden besitzen, ist mit dem Vorhaben nicht verbunden. 

Das Tötungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG ist im 

vorliegenden Fall als nicht verwirklicht anzusehen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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5.3 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach  

Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von Vögel während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Population führt. 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): 

Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwick-

lungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von 

Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Be-

rücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 

 

Übersicht über die zu prüfenden, planungsrelevanten Europäischen Vogelarten 

Zur Beurteilung der potentiell artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen wird der Brutvogelbestand herangezo-

gen, der im Rahmen der Vogelkartierung im Jahr 2017 ermittelt wurde. Die Auswertung der ASK-Daten ergab kei-

ne Hinweise auf prüfrelevante Artvorkommen im Untersuchungsraum (LfU Bayern, Abfragestand 10/2009). 

Nach den Ergebnissen der Kartierung ist abzusehen, dass keine eigentlichen Brutplatzverluste durch das Vorha-

ben zu erwarten sind. Allerdings ist sind mögliche Störwirkungen im Einflussbereich des Vorhabens zu diskutieren. 

 

Tab. 3 Aufstellung der innerhalb ihrer ökologischen Gilden relevanten und zu prüfenden Vogelarten 

Art bzw. Ökologische Gruppe oder Gilde Prüfung 

weit verbreitete und/oder ungefährdete Brutvogelarten2 mit möglichen Störun-

gen an saisonal genutzten Nistplätzen in angrenzenden Gehölzlebensräumen 

sowie der halboffenen Feldflur 

Prüfung als Gruppe/Gilde 

Kap. 5.3.1 

weit verbreitete und/oder ungefährdete Brutvogelarten mit Störungen an re-

gelmäßig genutzten Nistplätzen in Gehölzlebensräumen 

Prüfung als Gruppe/Gilde 

Kap. 5.3.2 

Nahrungsgäste mit Brutvorkommen in angrenzenden Lebensräumen, auf die 

pot. Störungen einwirken können 

Prüfung als Gruppe/Gilde 

Kap. 5.3.3 

Arten, die in Bayern oder bundesweit in den aktuellen Roten Listen mindes-

tens als gefährdet (3) eingestuft sind 
individuelle Prüfung 

 

2 hier sind auch jene Vogelarten aufgeführt, die in der Roten Liste Bayerns auf der Vorwarnstufe geführt werden 
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Art bzw. Ökologische Gruppe oder Gilde Prüfung 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) Kap. 5.3.4 

Feldlerche (Alauda arvensis) Kap. 5.3.5 

 

4.3.1 weit verbreitete und ungefährdete, frei brütende Brutvogelarten der Gehölzlebensräume und der 

halboffenen Feldflur 

Nachfolgend werden die ungefährdeten und noch weit verbreiteten Vogelarten3 der Gilde der an Siedlungsrändern 

oder innerhalb von Gehölzlebensräumen in der Umgebung brütenden Vogelarten mit jährlich wechselnden Ne-

ststandorten auf potentielle Verbotstatbestände hin geprüft. Zudem werden mögliche vorhabensbezogene Störwir-

kungen behandelt, die Gehölzlebensräume oder sonstige Lebensräume in der Umgebung beeinflussen können. Da 

diese Vogelarten jährlich an anderer Stelle brüten bzw. ihr Nest neu bauen, werden sie innerhalb einer Gruppe 

geprüft. 

1.1 Grundinformationen 

Tab. 4 Prüfgruppe der noch häufigeren Vogelarten der Gehölzlebensräume sowie der halboffenen Feld-

flur 

N Deutscher Name wissenschaftl. Name RLB 
RL
D 

Erhaltungszustand EHZ 

kontinental 
lokale 

Population 

X Goldammer Emberiza citrinella * V günstig A/B 

X Kuckuck Cuculus canorus V V günstig B 

X Pirol Oriolus oriolus V V günstig B 

X Stieglitz Carduelis carduelis V * - B 

X Amsel Turdus merula * * - A 

X Buchfink Fringilla coelebs * * - A 

X Eichelhäher Garrulus glandarius * * - A 

X Elster Pica pica * * - A 

X Girlitz Serinus serinus * *  A 

X Grünfink Carduelis chloris * * - A 

X Jagdfasan Phasanius colchicus * * - A 

X Misteldrossel Turdus viscivorus * * - A 

X Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  * * - A 

X Rabenkrähe Corvus corone * * - A 

X Ringeltaube Columba palumbus * * - A 

X Rotkehlchen Erithacus rubecula * * - A 

X Singdrossel Turdus philomelos * * - A 

X Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus * * - A 

X Straßentaube Columbo livia f. domestica * * - A 

X Türkentaube Streptopelia decaocto * * - A 

X Wacholderdrossel Turdus pilaris * * - A 

X Wintergoldhähnchen Regulus regulus * * - A 

X Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * - A 

 

3 inkl. der Arten der bayern- und/oder deutschlandweiten Vorwarnliste (Rote-Liste) 
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X Zilpzalp Phylloscopus collybita * * - A 

Legende s. Tab. 1 

Einschätzung der lokalen Habitateignung für die ökologische Vogelgilde: 

Brutplätze der Vogelarten dieser Gruppe befinden sich sowohl innerhalb des besiedelten Gebietes und am 

Siedlungsrand, als auch in angrenzenden Gehölzlebensräumen oder den offeneren Landschaftsteilen. 

Die nachgewiesenen Vorkommen von weniger häufigen Vogelarten wie z. B. von Pirol oder Kuckuck lie-

gen außerhalb des Einflussbereiches des Vorhabens. 

Den eher im Kronenraum von Bäumen oder in Sträuchern bzw. vorgelagerten Krautsäumen brütenden 

Arten, wie z.B. der Goldammer oder dem Stieglitz, stehen mit den Waldrändern und einzelnen Gehölzen 

an den Rändern des Untersuchungsgebietes geeignete Brutbereiche zur Verfügung. 

Grundsätzlich ist bei fast allen hier aufgeführten Arten eine gewisse Toleranz gegenüber besiedelten Be-

reichen festzustellen. Sie sind regelmäßig in Gartengrundstücken, Parks oder kleineren Baumgruppen 

innerhalb von Städten oder Dörfern zu finden. 

2.1 Prognose des Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 

BNatSchG 

Durch das Vorhaben kommt es mit angehender Sicherheit zu keiner direkten Schädigung bzw. einem 

Verlust von Brutplatzmöglichkeiten für Brutpaare dieser Artengruppe. Die konkrete Bebauung ist auf ver-

brachten bzw. extensiv genutzten Wiesenflächen, mit jungen Obstbäumen und einer Ackerfläche, ohne 

festgestellte Brutvorkommen (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) vorgesehen. Auch nach den Ergebnissen 

der Vogelkartierung findet sich kein relevantes Brutvorkommen im von der Bebauung überplanten Bereich. 

Die ökologische Funktion der derzeit vorhandenen Brutstätten der hier zusammengefasst geprüften Vo-

gelarten bleibt auch mit Durchführung des Vorhabens im räumlichen Zusammenhang erhalten. Ein Ver-

botstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzung- oder Brutstätten) tritt für 

keinen lokalen Bestand einer Vogelarten dieser Gruppe ein. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Störungen auf mögliche Brutplätze von Vogelarten dieser Gilde können grundsätzlich durch die heranrü-

ckende Bebauung entstehen. Die meisten dieser Vogelarten können allerdings als weitgehend störungs-

unempfindlich beschrieben werden, sodass auch mit Umsetzung des geplanten Vorhabens mit hoher 

Wahrscheinlichkeit keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Bestände zu prognosti-

zieren ist. Betroffen sind nach Worst-Case-Betrachtung Einzelvorkommen und somit ein nur geringer Teil 

der Lokalpopulationen der größtenteils noch weit verbreiteten Arten. 

Der überwiegende Teil der im Umfeld des geplanten Baugebietes zu erwartenden Vogelarten dieser 

Gruppe wie z.B. der Stieglitz oder die Goldammer, sind mit Sicherheit an das Umfeld von Siedlungsle-

bensräumen gewöhnt. Diese Arten werden auch mit Umsetzung der Planung weiterhin im Gebiet brüten, 

da ihre Reviere außerhalb des Einflussbereiches der geplanten Bebauung festgestellt wurden. Arten wie 

Pirol oder Kuckuck besitzen ihre Revierschwerpunkte ausreichend weit vom Vorhaben entfernt. Es ist 

davon auszugehen, dass durch die Eingrünung des Bebauungsgebietes, die im Übergang zu den nördlich 

liegenden Waldflächen geplant ist, zusätzlich Störwirkungen auf einen möglichen Brutplatz des Pirols 
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vermieden werden können. 

Übermäßige Störwirkungen durch Licht auf Brutplätze betroffener Arten dieser Gruppe sind nicht zu erwar-

ten, da durch die Minimierungsmaßnahme (V-2) signifikante Auswirkungen auf die Umgebung vermieden 

werden. 

Der Erhaltungszustand der vorkommenden Arten dieser Gruppe wird sich vorhabensbedingt mit angehen-

der Sicherheit nicht verschlechtern. Vom Vorhaben gehen bei Beachtung der vorgegebenen Vermei-

dungsmaßnahmen keine Störwirkungen aus, die die lokalen Populationen der hier brütenden bzw. auch 

im Winter anwesenden Vogelarten entscheidend beeinträchtigen. 

Durch das Vorhaben kommt es daher insgesamt zu keiner Verwirklichung des Störungsverbots gem. § 44 

Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für die frei in Gehölzen oder am Boden brütenden Vogelarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 V-2 Wahl geeigneter Leuchtkörper und Verzicht auf Beleuchtung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 

u. 5 BNatSchG 

Da keine potentiellen Brutplätze in Gehölzen betroffen sind, kann auch ein Verlust oder eine Schädigung 

von Eiern oder Nestlingen im Sinne der Vogelschutzrichtlinie ausgeschlossen werden. 

Da bei einem u.U. erst später stattfindenden Baubeginn nicht ausgeschlossen werden kann, dass Vögel 

dieser Gilde in der nächsten Brutperiode die Fläche zur Anlage ihrer Brutstätten nutzen, wird auf Grundla-

ge der Kartierergebnisse im Jahr 2017 vorsorglich festgesetzt, dass die Baufeldfreimachung bzw. der 

Abraum des Oberbodens und die Beseitigung der Obstbäume nur außerhalb der Brutzeit der Vögel statt-

finden kann (V-3). 

Durch den Bauverkehr bzw. den Verkehr im künftigen Wohngebiet resultiert kein erhöhtes Kollisionsrisiko 

für die Vogelarten der Gruppe. 

Damit ist ein Tötungs- bzw. Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 

BNatSchG für die lokalen Bestände der hier zusammengefasst geprüften Vogelarten insgesamt nicht zu 

konstatieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 V-3 Zeitliche Beschränkung zur Baufeldfreimachung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

4.3.2 weit verbreitete und ungefährdete Brutvogelarten mit regelmäßig genutzten Brutstätten 

Im Folgenden werden die ungefährdeten und noch weit verbreiteten Vogelarten der Gilde der Vogelarten auf po-

tentielle Verbotstatbestände hin geprüft, die mit Brutstätten im Wirkraum der Maßnahme im Rahmen der Bestand-

serfassungen im Jahr 2017 nachgewiesen wurden. 

1.1 Grundinformationen 
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Tab. 5 Prüfgruppe der weit verbreiteten und ungefährdeten Brutvogelarten an regelmäßig genutzten 
Nistplätzen 

N Deutscher Name wissenschaftl. Name RLB RLD 
Erhaltungszustand EHZ 

kontinental lokale Population 

X Feldsperling Passer montanus V V günstig A/B 

X Haussperling Passer domesticus * V - A 

X Star Sturnus vulgaris * 3 - B 

X Bachstelze Motacilla alba * * - A 

X Blaumeise Parus caeruleus * * - A 

X Buntspecht Dendrocopos major * * - A 

X Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * - A 

X Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * - A 

X Kleiber Sitta europaea * * - A 

X Kohlmeise Parus major * * - A 

X Sumpfmeise Parus palustris * * - A 

X Tannenmeise Parus ater * * - A 

X Waldbaumläufer Certhia familiaris * * - A 

Legende s. Tab. 1 

Einschätzung der lokalen Habitateignung für die ökologische Vogelgilde: 

Mögliche Brutplätze der Vogelarten dieser Gruppe liegen wie bei den Vogelarten die frei in Gehölzen brü-

ten, in den Gehölzbeständen am Siedlungsrand von Niederbergkirchen oder innerhalb der benachbarten 

Waldgebiete. Vorrangig sind Brutplätze dieser Arten in Nistkästen oder an Gebäuden im Siedlungsbereich 

nachgewiesen worden. 

Die festgestellten alten Eichen am Waldrand des nördlich angrenzenden Bestandes, bieten auch für die in 

Halbhöhlen oder in vom Buntspecht angelegten Höhlen sowie in Nischen oder Spalten geeignete Nest-

standorte. 

2.1 Prognose des Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 

BNatSchG 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Schädigung bzw. einem Verlust von Brutplatzmöglichkeiten für 

Brutpaare dieser Artengruppe. Es werden keine Bäume oder sonstigen Gehölze beseitigt, die eine 

Brutplatzeignung für die hier zusammengefasst behandelten Vogelarten besitzen. Nach den Ergebnissen 

der Bestandserfassung liegen die nächsten Brutvorkommen dieser Arten im Siedlungsbereich an Gebäu-

de, in Nistkästen oder am nördlich angrenzenden Waldrand außerhalb des Geltungsbereiches des Be-

bauungsplanes. 

Die ökologische Funktion der derzeit vorhandenen Brutstätten bleibt auch mit Durchführung des Vorha-

bens im räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzung- oder Brutstätten) 

tritt auf keinen lokalen Bestand einer hier behandelten Vogelarten ein. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Störungen auf mögliche Brutplätze von Vogelarten dieser Gilde können grundsätzlich durch die heranrü-

ckende Bebauung entstehen. Der überwiegende Teil der hier zusammengefasst behandelten Vogelarten 
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die an Gebäuden oder Nistkästen brüten, kann allerdings als weitgehend störungsunempfindlich be-

schrieben werden, sodass auch mit Umsetzung der Planung mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes eines lokalen Bestandes zu prognostizieren ist. Betroffen sind 

nur Einzelvorkommen und somit ein nur geringer Teil einer jeweiligen Lokalpopulation der größtenteils 

noch weit verbreiteten Arten. 

Der überwiegende Teil der im Umfeld des geplanten Baugebietes zu erwartenden Vogelarten dieser 

Gruppe ist an Siedlungslebensräume gewöhnt und wird auch mit Umsetzung der Planung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit weiterhin im Gebiet brüten. 

Übermäßige Störwirkungen durch Licht auf Brutplätze betroffener Arten dieser Gruppe sind nicht zu er-

warten, da durch eine geeignete Minimierungsmaßnahme (V-2) signifikante Auswirkungen auf die Um-

gebung vermieden werden sollen. 

Der Erhaltungszustand der vorkommenden Arten dieser Gruppe wird sich vorhabensbedingt mit ange-

hender Sicherheit nicht verschlechtern. Vom Vorhaben gehen somit keine Störwirkungen aus, die die 

lokalen Populationen der hier brütenden bzw. auch im Winter anwesenden Vogelarten entscheidend 

beeinträchtigen. 

Durch das Vorhaben kommt es daher insgesamt zu keiner Verwirklichung des Störungsverbots gem. § 

44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für die Vogelarten mit permanent genutzten Brutstätten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 

u. 5 BNatSchG 

Da keine relevanten Bäume oder sonstigen Gehölze beseitigt werden (der Eingriff beschränkt sich auf 

die Beseitigung junger Obstbäume), kann auch ein Verlust oder eine Schädigung von Eiern oder Nest-

lingen im Sinne der Vogelschutzrichtlinie ausgeschlossen werden. Durch den Bauverkehr bzw. den Ver-

kehr im künftigen Wohngebiet resultiert kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die Vogelarten der Gruppe. 

Damit ist kein Tötungs- bzw. Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 

BNatSchG für Lokalpopulationen dieser Vogelgilde zu konstatieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

4.3.3 Nahrungsgäste, deren Brutplätze außerhalb des Wirkraumes des Vorhabens liegen 

Für die i.F. behandelten Vogelarten wird angenommen, dass deren Brutplätze weiter vom Vorhabensbereich 

entfernt liegen, da beide Arten nur einmalig bei der Nahrungssuche beobachtet wurden. 

1.1 Grundinformationen 
Tab. 6 Nahrungsgäste mit Brutplätzen überwiegend außerhalb des Wirkraums des Vorhabens 

N Deutscher Name wissenschaftl. Name RLB RLD 
Erhaltungszustand EHZ 

kontinental lokale Population 
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X Habicht Picus viridis * * ungünstig A 

X Mäusebussard Buteo buteo * * günstig A 

. Legende s. Tab. 1 

Einschätzung der lokalen Habitateignung: 

Für Habicht und Mäusebussard sind mögliche Brutvorkommen im Umfeld des Vorhabens größtenteils 

auszuschließen. Sie nutzen das Gebiet allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit regelmäßig zur Nahrungs-

suche. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen die Brutplätze beider Arten in den Waldgebieten um Niederbergkir-

chen. Hier können Bäume vermutet werden, die den beiden Arten als Brutplatz oder Neststandort dienen, 

allerdings ist davon auszugehen, dass die Arten einen gewissen Abstand zum Siedlungsrand einhalten. 

2.1 Prognose des Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 

BNatSchG 

Durch das Vorhaben kommt es für keine der beiden Arten zu einer Schädigung bzw. einem Verlust von 

nutzbarem Lebensraum oder Niststätten. Nahrungshabitate werden nicht entscheidend beeinträchtigt. 

Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5  Satz 1 – 3 u. 5 BNatSchG wird somit 

für die Lokalpopulation der hier zusammengefasst behandelten Vogelarten nicht einschlägig. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Die Arten mit Brutstätten außerhalb des Wirkraumes des Vorhabens werden auch bei der Nahrungssu-

che künftig nicht verstärkt gestört. Das Nahrungsangebot reduzuiert sich für die Arten auch mit Umset-

zung des Bebauungsplanes nicht, da ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Nahrungssuche im direk-

ten Umgriff auf Offenlandflächen oder in Waldflächen vorhanden sind. 

Es kommt daher absehbar zu keiner dauerhaften Störung, die eine signifikante Auswirkung auf den Er-

haltungszustand des lokalen Bestandes einer der Arten befürchten lässt. Ein Störungsverbot gem. § 44 

Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG im Sinne einer erheblichen Störung kann für Ha-

bicht und Mäusebussard mit angehender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 

u. 5 BNatSchG 

Eine unmittelbare Gefährdung von einzelnen Individuen (Nestlingen) oder von Entwicklungsstadien (Ge-

legen) der Arten kann ausgeschlossen werden, da keine Gehölze beseitigt werden. 

Das Eintreten des Verbotstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG 

(Tötung bzw. Zerstörung von Entwicklungsstadien) ist somit für diese Arten bzw. ihre lokalen Bestände 

auszuschließen. 
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 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

4.3.4 Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 3  Bayern: 2 Art im UG nachgewiesen (streng geschützt) 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

☐ günstig ☐ ungünstig-unzureichend ☒ ungünstig-schlecht 

Der Bluthänfling besiedelt sonnige, offene mit Hecken, Sträuchern oder jungen Nadelbäumen bewachsene Flächen 

mit kurzer, aber samentragender Krautschicht. Er kommt in der heckenreichen Agrarlandschaft mit Ackerbau und 

Grünlandwirtschaft, Heide- und Ödlandflächen, Weinbergen, Ruderalflächen, Gärten und Parkanlagen, die an die 

offene Fläche grenzen wie auch an Einzelhöfen oder Baumschulen vor. Er ernährt sich hauptsächlich von 

Sämereien von Kräutern und Stauden. Zur Brut bildet er lockere Brutgemeinschaften (2 – 12 BP). Die 

Nahrungssuche findet oft gemeinsam in bis zu mehr als 1 km vom Neststandort entfernt statt (BAUER et al. 2005). 

Das Nest wird in dichten Hecken und Büschen sowie in jungen Nadelbäumen und Fichtenhecken angelegt. In 

Ausnahmen auch am Boden in der Gras- und Krautschicht. 

Lokale Population: 

Der Bluthänfling ist bayernweit als gefährdet eingestuft. Für das relevante Gebiet sind in der Artenschutzkartierung 

Bayern (ASK) keine Nachweise dokumentiert. Im Rahmen der Bestandserfassung wurde der Bluthänfling einmalig 

auf einem jüngeren Obstbaum singend erfasst. Weitere revieranzeigende Beobachtungen fehlen allerdings. 

Insofern wird davon ausgegangen, dass es sich entweder um einen Durchzüger gehandelt hat oder, dass ein 

Brutvorkommen im Dorfrandbereich mit sturkturreichen Gebüschen oder jungen Nadelbäumen (Nisthabitat) 

außerhalb des Untersuchungsgebietes zu unterstellen ist.  

Die Art gilt in Bayern als häufiger Brutvogel, der Bestand hat aber bereits seit 1975 über 50 % abgenommen (BEZ-

ZEL & KLOSE 2005). Durch die voranschreitende Lebensraumzerstörung im Naturraum, v. a. durch den anhaltenden 

Flächenverbrauch und der aktuell stattfindenden Nutzung auch von Grenzertragsflächen, muss die Lage der Art als 

angespannt bezeichnet werden.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit: 

☐ hervorragend (A) ☐ gut (B) ☒ mittel-schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 

5 BNatSchG 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Schädigung bzw. einem Verlust von Brutplatzmöglichkeiten für den Blut-

hänfling. Im Bereich der vorgesehenen Bauflächen wurde im Rahmen der Revierkartierung kein Brutplatz der Art 

ermittelt. Nahrungssuchflächen sind auch mit Umsetzung des Bebauungsplanes im Umfeld weiterhin vorhanden. 

Zwar entfällt die extensive Obstwiesenfläche, die mit Einzelgehölzen ausgestattete Wiesenfläche am Hang südlich 

der Rohrbacher Straße sowie die im Bebauungsplan festgesetzte (Ersatz-)Ausgleichsfläche können diesen Verlust 

aber kompensieren. Vergleichbare und geeignete Nahrungsflächen sind im und um den Siedlungsbereich von 

Niederbergkirchen kontinuierlich vorhanden. 
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Die funktionalen Beziehungen bleiben insofern unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und den zu 

erwartenden Auswirkungen des Vorhabens gewahrt. So ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht davon auszugehen, 

dass es durch die Beseitigung des jungen Obstbaumbestandes zu einem Einfluss auf Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im Gebiet kommen kann, der die Funktion dieser vollständig beeinträchtigt. Eine Verminderung des Fort-

pflanzungserfolges des Bluthänflings mit einem unterstellten Brutvorkommen außerhalb des Einflussbereich des 

Vorhabens ist so mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Die ökologische Funktion der derzeit potentiell vorhandenen Brutstätte des Bluthänflings, bleibt auch mit Durchfüh-

rung des Vorhabens im räumlichen Zusammenhang erhalten. Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzung- oder Brutstätten) ist insofern nicht zu konstatieren. 

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Es ist davon auszugehen, dass der Bluthänfling seine angestammten Nahrungs- bzw. Fortpflanzungshabitate im 

Umfeld der Maßnahme auch weiterhin nutzen kann. Da der Bluthänfling auch innerhalb oder am Rande von Sied-

lungen vorkommt, ist mit der Verwirklichung des Bebauungsplanes von keiner entscheidenden Erhöhung der Stör-

wirkungen und insofern von keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes des lokalen Bestandes auszuge-

hen. 

Vom Vorhaben gehen keine Störwirkungen aus, die eine Lokalpopulation des Bluthänflings gravierend beeinträch-

tigen könnten. Das Störungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG tritt für Blut-

hänfling vorhabensbezogen nicht ein. 

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 

BNatSchG 

Da in keine möglichen Bruthabitate eingegriffen wird, kann ein Verlust oder eine Schädigung von Eiern oder Nest-

lingen im Sinne der Vogelschutzrichtlinie für den Bluthänfling ausgeschlossen werden. 

Durch den Bauverkehr bzw. den Verkehr im künftigen Wohngebiet resultiert kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art. 

Insofern ist für den lokalen Bestand des Bluthänflings davon auszugehen, dass das Tötungs- bzw. Verletzungsver-

bot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG durch das geplanten Vorhaben nicht erfüllt wird. 

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein 

4.3.5 Feldlerche (Alauda arvensis) 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 3  Bayern: 3 Art im UG potenziell als Brutvogel möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 
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☐ günstig ☒ ungünstig-unzureichend ☐ ungünstig-schlecht 

Die Feldlerche besiedelt die offene Feldflur und größere Rodungsinseln in Wäldern. Sie brütet auf freien, 

baumlosen Flächen, auf Feldern, Wiesen, steinigem oder sandigem Gelände. Die Art baut ihr Nest i. d. Regel jedes 

Jahr an einer anderen Stelle innerhalb der Feldflur. Die Lerche hält zu bewaldeten oder bebauten Gebieten einen 

Mindestabstand ein, der von der Höhe der Vertikalstrukturen, aber auch von deren Ausdehnung abhängig ist und 

mindestens 60 – 120 m beträgt (BLOTZHEIM V. 2001). Die Feldlerche hält einen Abstand zu Vertikalstrukturen von > 

50 m zu Einzelbäumen und > 120 m zu Baumreihen oder Feldgehölzen mit einer Größe von 1 - 3 ha ein (LANUV 

NRW 2014). OELKE gibt für die maximale Reichweite 150 - 200 m (Vögel Baden-Württembergs) an. Die Art ist 

Kurzstreckenzieher und kehrt zwischen Ende Februar und Mitte März in ihr Brutgebiet zurück, indem sie ab Mitte 

April mit maximal drei Jahresbruten bis in den Sommer ihr Brutgeschäft vollzieht. Die Feldlerche ist auch dafür 

bekannt, dass sie ihre Umwelt in erster Linie optisch wahrnimmt und zu verschiedenen Landschaftselementen 

einen für Singvögel unüblich großen Abstand hält (DAUNICHT in Garniel et al. 2009). 

Lokale Population: 

Die Feldlerche ist in Bayern nahezu noch flächendeckend verbreitet. Für den Zeitraum von 1975 bis 1999 wird eine 

Bestandsabnahme in Bayern von 20 bis 50 % vermutet (BAUER et al. 2005). Im Zeitraum 2005 bis 2009 konnte 

eine enorme Ausdünnung der Bestände in weiten Teilen Bayerns festgestellt werden (RÖDL et al. 2012). Deutsch-

landweit sind ebenfalls abnehmende Langzeittrends für die Art festzustellen (SUDTFELD et al. 2009). 

Im weiteren Umgriff zur geplanten Siedlungserweiterung wurde ein Revier der Feldlerche in einer Entfernung von 

ca. 150 – 200 m zum Vorhabensbereich festgestellt (s. Kap. 2.3, Abb. 3). In den ASK-Daten (Stand 08/2016) sind 

keine Nachweise dokumentiert. 

Aufgrund ihrer flächigen Verbreitung muss die Lokalpopulation der Feldlerche relativ großräumig abgegrenzt 

werden. Der Erhaltungszustand einer Lokalpopulation der Feldlerche kann aufgrund der fehlenden Datenlange 

nicht konkretisiert werden und wird daher vorsorglich als mittel bis schlecht (C) unterstellt. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit: 

☐ hervorragend (A) ☐ gut (B) ☒ mittel-schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 

5 BNatSchG 

Durch das Bauvorhaben wird zwar Ackerfläche in Anspruch genommen, allerdings wurde auf der Ackerfläche nörd-

lich der Rohrbacher Straße kein Revier der Feldlerche nachgewiesen. Aufgrund der angrenzenden Waldrandkulis-

se und der starken Hangneigung nach Norden muss diesem Bereich eine Eignung als Brutlebensraum abgespro-

chen werden. Der Art entsteht insofern kein Verlust von besiedeltem oder geeignetem Brutlebensraum. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang bleibt mit angehender Sicher-

heit gewahrt. Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzung- oder Brut-

stätten) ist für die Lokalpopulation der Feldlerche nicht zu erwarten. 

☐  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

☐  CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Die Feldlerche besitzt eine relativ hohe Effektdistanz und hält zu Vertikalstrukturen in der Landschaft oder Straßen 
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einen entsprechenden Abstand ein. Insofern ist davon auszugehen, dass die Art zu dem geplanten Baugebiet mit 

seinen Gebäuden aufgrund der optischen Beeinträchtigung einen entsprechenden Meidungsabstand einhalten 

wird. Die prognostizierte Kulissenwirkung der geplanten Siedlungserweiterung beeinträchtigt allerdings unter Be-

rücksichtigung bestehender Kulissen- bzw. Störwirkungen (Straßen, Gebäude, Hecken) und der größeren Entfer-

nung zu dem ermittelten Brutrevier keine Vorkommen im Gebiet (Ergebnis der Bestandserfassung 2017). 

Durch das Vorhaben kommt es daher zu keiner Verwirklichung des Störungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG für den lokalen Bestand der Feldlerche. 

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 

BNatSchG 

Direkte baubedingte Verluste von besetzten Nestern sind zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten, da 

zum Einen keine Feldlerchen im direkten B-Plangebiet festgestellt werden konnten und auch keine Eignung als 

Brutplatz der vorgesehenen Flächen existiert. Als konfliktvermeidende Maßnahme wird dennoch vorsorglich vorge-

geben wird, dass die Baufeldräumung bzw. der Abraum des Oberbodens nur außerhalb der Brutzeit der Feldlerche 

begonnen werden darf (V-3). 

Mit Umsetzung dieser Maßnahme ist davon auszugehen, dass ein erhöhtes Tötungs- bzw. Verletzungsverbot gem. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG mit Sicherheit auszuschließen ist. 

☒  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 V-3 Zeitliche Beschränkung zur Baufeldfreimachung 

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein 

6 Fazit 

In dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die möglichen Beeinträchtigungen dargestellt, die 

durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens auf im Einflussbereich des Vorhabens vorkommende Tierarten 

einwirken können. Nach Beurteilung der im Gebiet vorhandenen Lebensräume und Abschichtung des prüfrelevan-

ten Artenspektrums sowie durch die Auswertung der Ergebnisse der Erfassung der Vögel und der Zauneidechse, 

wurde bei den Artengruppen Fledermäuse und Vögel die Notwendigkeit der Umsetzung von Vermeidungsmaß-

nahmen festgestellt. 

Vorhabensbedingt können potentielle Vorkommen der nach der FFH-Richtlinie des Anhangs IV gemeinschafts-

rechtlich geschützten Fledermausarten durch die Maßnahme beeinträchtigt werden. Für die Arten bestehen zwar 

aktuell keine Nachweise im direkten Einflussbereich des geplanten Baugebietes, es werden aber vorsorglich Maß-

nahmen zur Minimierung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigungen vorgegeben, da die Waldränder und Gehölz-

bestände im Umfeld der Maßnahme als Jagd- oder Verbindungsstruktur in Frage kommen sowie einzelne Bäume 

im benachbarten Waldrand und Forst potentielle Quartierangebote bereitstellen. Durch die festgesetzten Maßnah-

men zur Vermeidung V-1 und V-2 kann eine Verwirklichung von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 i. 

V. m. Abs. 5 BNatSchG mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden. 
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Unter den vom Vorhaben nachgewiesenermaßen betroffenen Vogelarten sind hauptsächlich komune Vogelarten, 

aber auch in Bayern bereits in ihren Beständen abnehmende Arten wie Pirol (Oriolus oriolus), Goldammer (Em-

beriza citrinella), Kuckuck (Cuculus canorus), Stieglitz (Carduelis carduelis) oder die eher in Nistkästen oder an 

Gebäuden im Siedlungsbereich lebenden Arten Haussperling (Passer domesticus), Feldsperling (Passer monta-

nus) oder Star (Sturnus vulgaris) zu nennen. Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen V-2 und V-3 ist allerdings auch bei den Vögeln von keiner Erfüllung von Verbotstatbeständen auszugehen. 
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Anhang 1 

Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (relevantes TK-Blatt: 7740) 

Die folgenden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Tabellen beinhalten alle in Bay-
ern aktuell vorkommenden 
- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  
- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, 

Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 
Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass 
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neu-

http://www.artenschutz.naturschutzinformationen/
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fassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt. 
In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel 
sind in den Listen nicht enthalten.  
Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende 
Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  
Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in 
relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu 
erwarten sind. 
Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste der Nachvollziehbarkeit 
der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die Abstimmung mit den Natur-
schutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen jedoch in geeigneter Form (z.B. in 
Form der ausgefüllten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend be-
gründet werden. 
Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 
Schritt 1: Relevanzprüfung 
V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 
 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 
 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 
L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 
 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angaben möglich (k.A.) 
 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 
E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 
 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 
 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  
 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant 
identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden.  
Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 
NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 

X  = ja 
0  = nein 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher 
auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern 
nicht unwahrscheinlich 
X  = ja 
0  = nein 

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung 
(Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.  
Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. Anla-
ge 1, Mustervorlage) zugrunde gelegt.  
Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich. 
Abfrage der Liste nach TK-Blatt 7740 (Ampfing) 
 
Weitere Abkürzungen: 
RLB: Rote Liste Bayern:  
 für Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003) 
 Brutvögel: Rote Liste der Brutvögel Bayerns, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2016) 

Tagfalter: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003) 
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0 Ausgestorben oder verschollen 
1 Vom Aussterben bedroht 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen 
D Daten unzureichend 
V Vorwarnliste 
 nicht bewertet 
 * nicht gefährdet 
nb nicht berücksichtigt (Neufunde) 

 für Gefäßpflanzen: Scheuerer & Ahlmer (2003) 

00 ausgestorben 
0 verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*) 
R sehr selten (potenziell gefährdet) 
V Vorwarnstufe 
D Daten mangelhaft 
- ungefährdet 

 
RLD: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung (Kategorien wie RLB für Tiere):  
 für Wirbeltiere: Bundesamt für Naturschutz (2009)4 
 für Schmetterlinge und Weichtiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011)5 
 für die übrigen wirbellose Tiere: Bundesamt für Naturschutz (1998) 
 für Gefäßpflanzen: KORNECK ET AL. (1996) 
sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 
A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

      Fledermäuse     

0      Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x 

X X X  X  Braunes Langohr Plecotus auritus * V x 

0      Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G x 

X X X  X  Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 * x 

0      Graues Langohr Plecotus austriacus 3 2 x 

0      Brandtfledermaus Myotis brandtii 2 V x 

0      Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 

0      Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V x 

X X   X  Großes Mausohr Myotis myotis V V x 

X X   X  Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus * V x 

0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1 1 x 

0      Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D x 

0      Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 x 

0      Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D x 

0      Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 G x 

 

4 Bundesamt für Naturschutz (2009, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. 
Band 1: Wirbeltiere. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(1). Bonn - Bad Godesberg 

5 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutsch-
lands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(3). Bonn - Bad Godes-
berg 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

0      Nymphenfledermaus Myotis alcathoe x 1 x 

0      Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * x 

0      Wasserfledermaus Myotis daubentonii * * x 

0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D * x 

0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 2 2 x 

X X X  X  Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x 

X X X  X  Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * x 

      Säugetiere ohne Fledermäuse    

0      Baumschläfer Dryomys nitedula R R x 

0      Biber Castor fiber * V x 

0      Birkenmaus Sicista betulina G 1 x 

0      Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

0      Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

0      Haselmaus Muscardinus avellanarius * G x 

0      Luchs Lynx lynx 1 2 x 

0      Wildkatze Felis silvestris 1 3 x 

      Kriechtiere     

0      Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 2 x 

0      Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 1 1 x 

0      Mauereidechse Podarcis muralis 1 V x 

0      Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

0      Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x 

X X X 0   Zauneidechse Lacerta agilis V V x 

      Lurche     

0      Alpensalamander Salamandra atra * * x 

0      Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 3 x 

X 0     Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x 

0      Kammmolch Triturus cristatus 2 V x 

X 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae D G x 

0      Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 x 

0      Kreuzkröte Bufo calamita 2 V x 

X 0     Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

0      Moorfrosch Rana arvalis 1 3 x 

0      Springfrosch Rana dalmatina 3 * x 

X 0     Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 3 x 

      Fische     

0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni D * x 

      Libellen     

0      Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes G G x 

0      Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 1 x 

0      Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 1 x 

0      Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 2 x 

0      Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  2 2 x 

0      Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 2 x 

      Käfer     

0      Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x 

0      Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus nodulosus 1 1 x 

0      Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 
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0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

0      Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 

0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 

      Tagfalter     

0      Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 2 x 

0      Moor-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 1 1 x 

0      Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 

0      Thymian-Ameisenbläuling  Phengaris arion 2 3 x 

0      Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous V V x 

0      Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Phengaris teleius  2 2 x 

0      Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 x 

0      Flussampfer-Dukatenfalter Lycaena dispar R 3 x 

0      Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 2 2 x 

0      Apollo Parnassius apollo 2 2 x 

0      Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 x 

      Nachtfalter     

0      Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 

0      Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x 

0      Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V * x 

      Schnecken     

0      Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 x 

0      Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x 

      Muscheln     

X 0     Bachmuschel, Gemeine 
Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 x 

 

Gefäßpflanzen: 

V L E NW PO   Art  Art RLB RLD sg 

0      Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1 x 

0      Kriechender Sellerie Apium repens 2 1 x 

0      Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 x 

0      Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x 

0      Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x 

0      Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x 

0      Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 x 

0      Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x 

0      Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x 

0      Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 x 

0      Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

0      Froschkraut Luronium natans 0 2 x 

0      Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri 1 1 x 

0      Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x 

0      Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x 

0      Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 x 

0      Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R * x 

B Vögel 

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RÖDL ET AL. 2012) ohne Gefangenschafts-flüchtlinge, Neo-
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0      Alpenbraunelle Prunella collaris * R - 

0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus * R - 

0      Alpenschneehuhn Lagopus muta R R - 

0      Alpensegler Apus melba 1 R - 

X X X X   Amsel*) Turdus merula * * - 

0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x 

X X X X   Bachstelze*) Motacilla alba * * - 

0      Bartmeise Panurus biarmicus R * - 

X 0     Baumfalke Falco subbuteo * 3 x 

X 0     Baumpieper Anthus trivialis 2 3 - 

0      Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x 

0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli * * x 

0      Bergpieper Anthus spinoletta * * - 

0      Beutelmeise Remiz pendulinus V * - 

0      Bienenfresser Merops apiaster R * x 

0      Birkenzeisig Carduelis flammea  * * - 

0      Birkhuhn Tetrao tetrix 1 1 x 

X 0     Blässhuhn*) Fulica atra * * - 

0      Blaukehlchen Luscinia svecica * * x 

X X X X   Blaumeise*) Parus caeruleus * * - 

X X X X   Bluthänfling  Carduelis cannabina 2 3 - 

0      Brachpieper Anthus campestris 0 1 x 

0      Brandgans Tadorna tadorna R * - 

0      Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 - 

X X X X   Buchfink*) Fringilla coelebs * * - 

X X X X   Buntspecht*) Dendrocopos major * * - 

X 0     Dohle Coleus monedula V * - 

X 0     Dorngrasmücke Sylvia communis V * - 

0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus * * x 

0      Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 * x 

X X X X   Eichelhäher*) Garrulus glandarius * * - 

X 0     Eisvogel Alcedo atthis 3 * x 

X X X X   Elster*) Pica pica * * - 

X 0     Erlenzeisig Carduelis spinus * * - 

X X X X   Feldlerche Alauda arvensis 3 3 - 

0      Feldschwirl Locustella naevia V 3 - 

X X X X   Feldsperling Passer montanus V V - 

0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R x 

X 0     Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra * * - 

0      Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x 

X 0     Fitis*) Phylloscopus trochilus * * - 

0      Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 * x 

X 0     Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 x 

0      Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x 

X 0     Gänsesäger Mergus merganser * V - 

X X X X   Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla * * - 

X 0     Gartengrasmücke*) Sylvia borin * * - 

X 0     Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 V - 

X 0     Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea * * - 

0      Gelbspötter Hippolais icterina 3 * - 

X 0     Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula * * - 

X X X X   Girlitz*) Serinus serinus * * - 

X X X X   Goldammer Emberiza citrinella * V - 

0      Grauammer Emberiza calandra 1 V x 

X 0     Graugans Anser anser * * - 
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X 0     Graureiher Ardea cinerea V * - 

X 0     Grauschnäpper*) Muscicapa striata * V - 

0      Grauspecht Picus canus 3 2 x 

0      Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x 

X X X X   Grünfink*) Carduelis chloris * * - 

X 0     Grünspecht Picus viridis * * x 

X X X X   Habicht Accipiter gentilis V * x 

0      Habichtskauz Strix uralensis R R x 

0      Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 x 

0      Haselhuhn Tetrastes bonasia 3 2 - 

0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x 

X 0     Haubenmeise*) Parus cristatus * * - 

0      Haubentaucher Podiceps cristatus * * - 

X X X X   Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros * * - 

X X X X   Haussperling*) Passer domesticus V V - 

X 0     Heckenbraunelle*) Prunella modularis * * - 

0      Heidelerche Lullula arborea 2 V x 

0      Höckerschwan Cygnus olor * * - 

0      Hohltaube Columba oenas * * - 

X X X X   Jagdfasan*) Phasianus colchicus  nb - 

X 0     Kanadagans Branta canadensis  nb - 

0      Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 * x 

X 0     Kernbeißer*) Coccothraustes coccothraustes * * - 

X 0     Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x 

0      Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 * - 

X X X X   Kleiber*) Sitta europaea * * - 

X 0     Kleinspecht Dryobates minor V V - 

0      Knäkente Anas querquedula 1 2 x 

X X X X   Kohlmeise*) Parus major * * - 

0      Kolbenente Netta rufina * * - 

0      Kolkrabe Corvus corax * * - 

X 0     Kormoran Phalacrocorax carbo * * - 

0      Kranich Grus grus 1 * x 

0      Krickente Anas crecca 3 3 - 

X X X X   Kuckuck Cuculus canorus V V - 

0      Lachmöwe Larus ridibundus * * - 

0      Löffelente Anas clypeata 1 3 - 

0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R - 

X 0     Mauersegler Apus apus 3 * - 

X X X X   Mäusebussard Buteo buteo * * x 

X 0     Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 - 

X X X X   Misteldrossel*) Turdus viscivorus * * - 

0      Mittelmeermöwe Larus michahellis * * - 

0      Mittelspecht Dendrocopos medius * * x 

X X X X   Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla * * - 

0      Nachtigall Luscinia megarhynchos * * - 

0      Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x 

X 0     Neuntöter Lanius collurio V * - 

0      Ortolan Emberiza hortulana 1 3 x 

X X X X   Pirol Oriolus oriolus V V - 

0      Purpurreiher Ardea purpurea R R x 

X X X X   Rabenkrähe*) Corvus corone * * - 

0      Raubwürger Lanius excubitor 1 2 x 

X 0     Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 - 

0      Raufußkauz Aegolius funereus * * x 

0      Rebhuhn Perdix perdix 2 2 - 
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X 0     Reiherente*) Aythya fuligula * * - 

0      Ringdrossel Turdus torquatus * * - 

X X X X   Ringeltaube*) Columba palumbus * * - 

X 0     Rohrammer*) Emberiza schoeniclus * * - 

0      Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x 

0      Rohrschwirl Locustella luscinioides * * x 

0      Rohrweihe Circus aeruginosus * * x 

0      Rostgans Tadorna ferruginea  nb  

X X X X   Rotkehlchen*) Erithacus rubecula * * - 

0      Rotmilan Milvus milvus V V x 

0      Rotschenkel Tringa totanus 1 3 x 

0      Saatkrähe Corvus frugilegus * * - 

0      Schellente Bucephala clangula * * - 

0      Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus * * x 

0      Schlagschwirl Locustella fluviatilis V * - 

0      Schleiereule Tyto alba 3 * x 

0      Schnatterente Anas strepera * * - 

0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R - 

X 0     Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus * * - 

0      Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 * x 

0      Schwarzkehlchen Saxicola rubicola V * - 

0      Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus R * - 

0      Schwarzmilan Milvus migrans * * x 

X 0     Schwarzspecht Dryocopus martius * * x 

X 0     Schwarzstorch Ciconia nigra * * x 

0      Seeadler Haliaeetus albicilla R *  

0      Seidenreiher Egretta garzetta  * x 

X X X X   Singdrossel*) Turdus philomelos * * - 

X X X X   Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus * * - 

X 0     Sperber Accipiter nisus * * x 

0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 3 x 

0      Sperlingskauz Glaucidium passerinum * * x 

X X X X   Star*) Sturnus vulgaris * 3 - 

0      Steinadler Aquila chrysaetos R R x 

0      Steinhuhn Alectoris graeca R R x 

0      Steinkauz Athene noctua 3 3 x 

0      Steinrötel Monticola saxatilis 1 2 x 

0      Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 - 

X X X X   Stieglitz*) Carduelis carduelis V * - 

X 0     Stockente*) Anas platyrhynchos * * - 

X X X X   Straßentaube*) Columba livia f. domestica  nb - 

0      Sturmmöwe Larus canus R * - 

X X X X   Sumpfmeise*) Parus palustris * * - 

0      Sumpfohreule Asio flammeus 0 1  

X 0     Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris * * - 

0      Tafelente Aythya ferina * * - 

X 0     Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes * * - 

X X X X   Tannenmeise*) Parus ater * * - 

X 0     Teichhuhn Gallinula chloropus * V x 

0      Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * * - 

0      Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 - 

0      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x 

X X X X   Türkentaube*) Streptopelia decaocto * * - 

X X X X   Turmfalke Falco tinnunculus * * x 

0      Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 x 

0      Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x 
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0      Uferschwalbe Riparia riparia V V x 

0      Uhu Bubo bubo * * x 

X X X X   Wacholderdrossel*) Turdus pilaris * * - 

0      Wachtel Coturnix coturnix 3 V - 

X 0     Wachtelkönig Crex crex 2 2 x 

X X X X   Waldbaumläufer*) Certhia familiaris * * - 

0      Waldkauz Strix aluco * * x 

X 0     Waldlaubsänger*) Phylloscopus sibilatrix 2 * - 

0      Waldohreule Asio otus * * x 

0      Waldschnepfe Scolopax rusticola * V - 

0      Waldwasserläufer Tringa ochropus R * x 

0      Wanderfalke Falco peregrinus * * x 

0      Wasseramsel Cinclus cinclus * * - 

0      Wasserralle Rallus aquaticus 3 V - 

X 0     Weidenmeise*) Parus montanus * * - 

0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 x 

0      Weißstorch Ciconia ciconia * 3 x 

0      Wendehals Jynx torquilla 1 2 x 

0      Wespenbussard Pernis apivorus V 3 x 

0      Wiedehopf Upupa epops 1 3 x 

X 0     Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 - 

X 0     Wiesenschafstelze Motacilla flava * * - 

0      Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x 

X X X X   Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus * * - 

X X X X   Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes * * - 

0      Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x 

X X X X   Zilpzalp*) Phylloscopus collybita * * - 

0      Zippammer Emberiza cia R 1 x 

0      Zitronenzeisig Carduelis citrinella  * 3 x 

0      Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 2 x 

0      Zwergohreule Otus scops R R x 

0      Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V x 

X 0     Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis * * - 

*) weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populati-

onsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe 

zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 




